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Redaktionelle Hinweise 
 
Grundsätzlich werden in diesem Bericht zum besseren Verständnis für die zitierten Rechtsquellen 
die jeweils zum Zeitpunkt der Abfassung des Prüfungsberichts gültigen Fassungen im Abkürzungs-
verzeichnis oder in den Fußnoten genannt.  
 
Soweit im Bericht nicht anders angegeben, wurden bei der Prüfung die im jeweiligen Prüfungs-
zeitraum (Abschluss-/Berichtsjahr) oder hilfsweise die zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen 
geltenden, mithin ggf. frühere als die im Abkürzungsverzeichnis genannten Fassungen, zugrunde 
gelegt. Wesentliche Abweichungen zwischen den bei der Prüfung angewandten und den zum 
Zeitpunkt der Berichtsausfertigung geltenden Rechtsständen, soweit diese für die Beurteilung von 
Bedeutung sind, werden im Bericht erläutert. Soweit die für das Abschluss-/Berichtsjahr geltenden 
Rechtsstände in der Paragrafenfolge und/oder hinsichtlich der materiellen Inhalte von den aktuel-
len Rechtsständen abweichen, sind die früher geltenden Vorschriften im Text mit „a. F.“ (alte 
Fassung) gekennzeichnet.  
 
Im Allgemeinen wird für die Darstellung der Tabellen und Zahlen das Tabellenkalkulationspro-
gramm Microsoft Excel verwendet. Der Übersichtlichkeit halber sind abweichend von der Darstel-
lung in Schlussberichten auf der örtlichen Ebene die Beträge im Bericht auf Basis von Tausend, 
Millionen oder Milliarden angegeben. Hieraus können Rundungsabweichungen resultieren. Im 
Weiteren sind die Beträge ohne Rücksicht auf die Endsumme gerundet. Das Ergebnis der Summen 
einzelner Zahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen. 
 
Zur besseren Lesbarkeit wurde im Bericht grundsätzlich darauf verzichtet, geschlechtsspezifische 
Bezeichnungen zu verwenden. Mit dem männlichen Begriff sind sowohl das weibliche, das männ-
liche und das dritte Geschlecht (divers) gemeint. 
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35576 Wetzlar 
Telefon 06441 407-2701 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

AdöR Anstalt des öffentlichen Rechts 

AG Aktiengesellschaft 

ERP(-Verfahren) Enterprise-Resource-Planning (DV-Verfahren zur Steuerung des Rech-
nungswesens und wesentlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens 
bzw. einer Gebietskörperschaft) 

e. V. eingetragener Verein 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 2. April 2006 (GVBl. 
I. S. 235), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Februar 2024 
(GVBl. Nr. 6) 

GemKVO Gemeindekassenverordnung vom 27. Dezember 2011 (GVBl. I S. 830, 
berichtigt GVBl. I 2012, S. 19), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verord-
nung vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S. 254) 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GoB Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen 

GWAB Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsinitiativen 

HBeihVO Hessische Beihilfeverordnung vom 5. Dezember 2001, zuletzt geändert 
durch Art. 2 der Verordnung vom 22. Juni 2023 (GVBl. S. 414 

HGB Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. April 2024 (BGBl. I S. 120) 

HGO Hessische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) 

HKO Hessische Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 183), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915)  

HMdI Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz 

Hj. Haushaltsjahr 

HOffensivG Hessisches OFFENSIV-Gesetz vom 20. Dezember 2004 (GVBl. 2004,  
S. 488), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 
(GVBl. S. 477) 

IDR Institut der Rechnungsprüfer e. V., Köln 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Düsseldorf 

IKS Internes Kontrollsystem 

JA Jahresabschluss 

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1mfa/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=50&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-HE-GVBlI2011830&doc.part=D&doc.price=0.0#focuspoint
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Kap. Kapitel 

KJC Kommunales Jobcenter Lahn-Dill 

KoA-VV Kommunalträger-Abrechnungsvorschrift vom 25. April 2008 in der Fas-
sung vom 17. Dezember 2019 (Bundesanzeiger Allgemeiner Teil B3) 

KVKR Kommunaler Verwaltungskontenrahmen 

Nr. Nummer 

n. F. neue Fassung 

Pos. Position 

PS Prüfungsstandards 

SAP Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (inte-
griertes betriebswirtschaftliches ERP-Verfahren vorrangig für mittelstän-
dische bis große Unternehmen, um die einzelnen Unternehmensberei-
che integriert zu steuern und zu verwalten) 

SGB  Sozialgesetzbuch 

SWS Schüllermann und Partner Aktiengesellschaft, Dreieich  

Tz. Textziffer 

WP Wirtschaftsprüfer / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

v. H. von Hundert 

VV Verwaltungsvorschrift(en) 

z. B. zum Beispiel 

Ziff. Ziffer 
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1 Rechtliche Grundlagen, Prüfungsauftrag 

Nach den Vorschriften des § 112 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung 
mit § 2c Abs. 2 Satz 1 des Hessischen Offensivgesetzes (HOffensivG) und § 4 Abs. 1 der Satzung 
des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill (nachfolgend auch KJC), als Anstalt des öffentlichen Rechts 
des Lahn-Dill-Kreises (nachfolgend auch Anstalt oder AdöR) hat das KJC zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus der Vermögensrechnung (Bilanz), der  
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang sowie dem Rechenschaftsbericht auf-
zustellen.  
 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses hat nach § 112 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
und § 8 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung des KJC (nachfolgend Satzung) durch den Vorstand der Anstalt 
grundsätzlich bis zum 30. April des Folgejahres zu erfolgen und ist im Anschluss daran dem Rech-
nungsprüfungsamt1 zur Prüfung vorzulegen.  
 
Für den Vorstand besteht aufgrund der Bestimmungen des § 113 HGO sowie § 8 Abs. 3 Nr. 3 der 
Satzung nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt die Verpflichtung, den 
Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes dem Verwaltungsrat als 
Organ der Anstalt zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Der Verwaltungsrat hat im Sinne des § 114 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Nr. 3 der 
Satzung über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss bis spätestens  
31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu beschließen und zugleich 
über die Entlastung des Vorstandes zu entscheiden. 
 
Der Abteilung Revision des Lahn-Dill-Kreises obliegt nach § 14 Abs. 1 Satz 2 der Satzung des KJC 
als für die Prüfung zuständigem Rechnungsprüfungsamt im Sinne des § 52 Abs. 2 HKO und ge-
mäß §§ 128 und 131 Abs. 1 HGO die Prüfung des Jahresabschlusses des Kommunalen Jobcenters 
Lahn-Dill zum 31. Dezember 2021.  
 
Über Gegenstand, Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung berichten wir mit diesem 
Schlussbericht, der unter Berücksichtigung der Prüfungsleitlinie „Leitlinien für die Berichterstat-
tung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ (IDR L 260) des Institutes der Rechnungsprüfer e. V. 
(IDR) und ergänzend des Prüfungsstandards (PS) 450 n. F. des Instituts der Wirtschaftsprüfer e. V. 
(IDW) erstellt wurde. Darüber hinaus wurden die weiteren einschlägigen Prüfungsleitlinien des 
Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) beachtet. 
 

 
1 unter Anwendung von § 4 Absatz 2 der genannten Satzung  
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2 Grundsätzliche Feststellungen 

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Anstalt 

Die Lagebeurteilung, die der Vorstand der Anstalt im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht 
abgegeben hat, ist durch das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen einer Stellungnahme zu beur-
teilen. Dabei ist darzulegen, dass der Rechenschaftsbericht entsprechend § 51 GemHVO mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Anstalt erwecken. Zudem haben wir  
darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darge-
stellt sind. 

2.1.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Anstalt 

Im Jahresabschluss sowie im Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 wurden nach  
unserer Auffassung folgende Kernaussagen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft und zur Lage des 
KJC Lahn-Dill getroffen: 
 

A. Das Haushaltsjahr 2021 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 
578.551,68 € ab.  
 
Davon entfallen 

auf das ordentliche Ergebnis 578.551,68 € und 

auf das außerordentliche Ergebnis 0,00 €.  
 
Prognostiziert wurde in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vom 24. November 2020 
im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis in Saldo aus Erträgen und Aufwendungen. Die 
Gründe für den entstandenen Jahresüberschuss wurden im Anhang zum Jahresabschluss  
unter Ziff. 4.3 (Erläuterungen der Ergebnisrechnung) aufgezeigt.  
 
B. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich dementsprechend von 

3.917.511,38 € im Vorjahr um den Jahresüberschuss auf nunmehr2 3.338.959,70 € gemindert. 

 
C. Im Berichtsjahr wurden Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögen 
und Sachanlagevermögen im Wesentlichen für die Anschaffung von Hardware in Höhe von 
insgesamt 16.823,56 € getätigt. Demgegenüber stehen geplante Investitionen im Investitionspro-
gramm 2021 für den Erwerb beweglichen Vermögens in Höhe von 50.000,00 €.  
 
 

 
2 Stand 31. Dezember 2021 
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D. Der Finanzmittelbestand hat sich im Haushaltsjahr 2021 von 5.302.984,68 € auf 
4.408.046,96 € vermindert. 
 
E. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 beträgt die Eigenkapitalquote weiterhin 0 %.  
Die Anstalt weist seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 durchgängig ein  
negatives Eigenkapital auf. 
 
F. Analog der Vorjahre sind die aufkommensstärksten Quellen bei den ordentlichen Erträgen auch 
in 2021 die Erträge aus Transferleistungen sowie Kostenersatzleistungen und -erstattungen. Das 
KJC nimmt für den Lahn-Dill-Kreis (nachfolgend auch LDK) die Aufgaben zur Umsetzung des ge-
setzlichen und sozialen Auftrages des zweiten Sozialgesetzbuches (nachfolgend SGB II) als Anstalt 
des öffentlichen Rechts wahr. Es finanziert sich aus Erträgen des Bundes und des Lahn-Dill-Kreises 
als Kostenträger. Der größte Posten bei den ordentlichen Aufwendungen sind entsprechend der 
Feststellungen aus den Vorjahren und aufgrund der genannten Aufgabenumsetzung nach dem  
SGB II die Transferaufwendungen, deren Anteil weiterhin unverändert ca. 84,00 % der ordentli-
chen Aufwendungen betragen.  
 
G. Die Anzahl der beim Kommunalen Jobcenter tatsächlich besetzten Stellen per  
31. Dezember 2021 beträgt 249,47 Vollzeitstellen gegenüber 245,27 Vollzeitstellen zum gleichen 
Zeitpunkt des Vorjahres. Das KJC weist in seinem Jahresabschlussbericht unter 4.5.5 (Stellenüber-
sicht) ausdrücklich darauf hin, dass die Anzahl der besetzten Stellen im Jahresverlauf variieren.  
 
Festzustellen ist, dass sich die tatsächlichen Personalaufwendungen des Jahres 2021 auf 
17.403.323,71 €3 belaufen.  
 

Stellungnahme: 

Die Aussagen im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht geben insgesamt eine 
zutreffende Beurteilung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und der Lage des  
Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill im Betrachtungszeitraum wieder. 

2.1.2 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 
von besonderer Bedeutung 

Der Rechenschaftsbericht enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur künfti-

gen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für das 
KJC Lahn-Dill: 
 
 
 
 

 
3 Planansatz 2021: 18.435.769,42 € 
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A. Für das Haushaltsjahr 2021 

An dieser Stelle wird im Rechenschaftsbericht auf den weiterhin zunehmenden Fachkräftemangel 
des externen Arbeitsmarkts, der durch die demografische Entwicklung und verstärkte strukturelle 
Veränderungen sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst wurde und auf die 
Tatsache hingewiesen, dass auch das KJC selbst, den Fachkräftemangel bei eigenen nachzubeset-
zenden Stellen vermehrt erkennen muss, hingewiesen.  
 

B. Für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre 

Neben den auch in 2021 bestehenden Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt hinsichtlich der Ent-
wicklung der Fallzahlen aufgrund der Coronapandemie und der seit 2015 bestehenden Flücht-
lingsbewegung wird im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 bereits auf die zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht absehbaren mittel- und langfristigen Auswirkungen des in 2022 begonnen 
Ukraine-Krieges hingewiesen. 
 
Darüber hinaus die Erforderlichkeit aufgezeigt, der Anstalt finanzielle ausreichende finanzielle Res-
sourcen zur Optimierung der Gestaltung ihrer Arbeitsprozesse mit Unterstützung der Digitalisie-
rung bereitzustellen und auch die digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter weiter zu verbessern. 
 

C. Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre 

Erforderliche organisatorische Veränderungen und veränderter Ressourceneinsatz aufgrund der 
Weiterentwicklung der zu gewährenden Grundsicherung für Arbeitssuchende hin zur Gewährung 
eines Bürgergeldes4 und der Absicht, die Beziehungen zwischen der Behörde und dem Kunden 
weiterhin zu verbessern. 
 

Stellungnahme: 

Die Aussagen im Rechenschaftsbericht spiegeln insgesamt die zukünftige Entwicklung 
sowie deren Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für die Anstalt zutref-
fend wider. 

Darüber hinausgehende Tatsachen, welche die Entwicklung des KJC Lahn-Dill wesent-
lich beeinträchtigen können, haben wir bei der Jahresabschlussprüfung nicht festge-
stellt. 

2.1.3 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen 

Im Anhang zum Jahresabschluss führt das Kommunale Jobcenter unter Ziffer 4.2.1.4 (Nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) aus, dass zum Bilanzstichtag die Summe der Schuldenposten 
die Summe der als Vermögensgegenstände auszuweisenden Beträge übersteigt. Daher wird dieser 

 
4 Einführung zum 1. Januar 2023 
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Betrag auf der Aktivseite der Bilanz gemäß § 25 Abs. 6 GemHVO als „Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen. 
 
Das KJC ist damit zum Abschlussstichtag ausweislich der Vermögensrechnung (Bilanz) rechnerisch 
weiterhin überschuldet. 
 
Auf die uneingeschränkte Gewährträgerhaftung des Lahn-Dill-Kreises als zugelassener kommu-
naler Träger für die Verbindlichkeiten der Anstalt gem. § 2c Abs. 5 HOffensivG weisen wir an 
dieser Stelle entsprechend unserer Ausführungen in den Vorjahren hin. 
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3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

3.1 Gegenstand und Ziel der Prüfung 

Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der 
Verantwortung des Vorstandes der Anstalt öffentlichen Rechts. 
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über den Rechenschaftsbericht 
sowie über die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft abzugeben.  
 
Dazu haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus 
Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie dem 
Anhang und den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2021 auf die Beachtung der für die Rechnungslegung jeweiligen gesetzlichen Regelungen (HGO, 
GemHVO und GemKVO) einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung geprüft.  
 
Der Jahresabschluss wurde durch den Vorstand des KJC am 8. September 2022 aufgestellt und 
liegt uns seit 13. Dezember 2023 prüfungsfähig vor.  
 
Nach § 128 Abs. 1 HGO ist der Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 
belegt sind, 

3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-
gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

5. der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt darstellt, 

6. der Rechenschaftsbericht eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Anstalt vermittelt. 

Prüfungsgegenstand waren damit der aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und 
der aufgestellte Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 
des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill. 
 
Die Jahresabschlussprüfung umfasst neben der Prüfung der Buchführung des Jahresabschlusses 
und des Rechenschaftsberichts auch die Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplans, die Einhal-
tung der maßgebenden Vorschriften für den Haushaltsvollzug sowie die Beurteilung der Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung. Unsere Abschlussprüfung ist daher 
auch auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung und der Haushaltswirtschaft im 
Berichtsjahr ausgerichtet (§ 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO). 
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Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrags wurden die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten und der sie ergänzenden Satzungs- und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über die 
Haushaltsplanung, einzelne Posten der Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung, den Vollzug 
des Haushaltsplans, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht sowie die Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetz-
licher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und straf-
rechtlicher Tatbestände nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechen-
schaftsberichts. 

3.2 Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben die Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die in den 
Prüfungsleitlinien und Prüfungshilfen des Instituts der Rechnungsprüfer e. V. (IDR) niedergelegten 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
 
Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend 
sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und 
der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehlaussagen und Mängeln sind.  
 
Gemäß dem risikoorientierten Prüfungsansatz haben wir eine Prüfungsplanung durchgeführt. 
Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verantwortlichen der AdöR 
und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des  
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems erstellt.  
 
Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, 
das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung 
der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des 
Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen fest-
legt. 
 
Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzie-
rung und die Angaben im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht ein. Sie beinhaltet die 
Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesent-
licher Einschätzungen des Vorstands der Anstalt sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des 
Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 
 
Die Prüfungshandlungen waren darauf ausgerichtet, dass Unrichtigkeiten und Unvollständigkei-
ten sowie Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. 
 



 
 
 
 

Seite 14 Schlussbericht Jahresabschluss 2021 

 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill 

 

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschaftsberichts waren 
die Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der 
im Verlauf der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie im Einklang 
mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des KJC Lahn-Dill 
vermitteln und die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von 
besonderer Bedeutung zutreffend darstellen.  
 
Die Prüfung umfasste Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprü- 
fungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren  
Arbeitspapieren dokumentiert. Bei erforderlichen Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in 
bewusster Auswahl gezogen. Soweit wir zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit des Verwaltungshandelns im bzw. für das Berichtsjahr fachliche Prüfungen einzelner Auf-
gaben- bzw. Geschäftsbereiche der Verwaltung durchgeführt haben, sind berichtsrelevante Erläu-
terungen dazu unter den Feststellungen zur Haushaltswirtschaft (Tz. 5) enthalten. 
 
Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der Mit-
arbeiter wurden unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit be-
stimmt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte mit Unterbrechungen in der Zeit von  
März 2024 bis Juni 2024 durch die Prüfer Stefan Kraft und Martin Ruhe.  
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und am 28. November 2023 mit einem 
eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020 des 
Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill. 
 
Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch den Vorstand des KJC Lahn-Dill und 
den von ihm benannten Mitarbeitenden erteilt.  
 
Der Vorstand des KJC hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 am 
10. Juli 2024 schriftlich bestätigt. Er hat hierin ferner erklärt, dass der Rechenschaftsbericht alle 
wesentlichen Gesichtspunkte für die Beurteilung der Lage der Anstalt enthält. 
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4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

4.1.1.1 Buchführung 

Die Bücher der Anstalt werden unter Berücksichtigung von § 4 der Satzung nach den Grundsätzen 
der doppelten Buchführung in Kommunen (Doppik) geführt. Es gelten die einschlägigen Vorschrif-
ten des VI. Teils der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO). 
 
Nach den Feststellungen gewährleistet der auf der Grundlage des Kommunalen Verwaltungskon-
tenrahmens (KVKR) erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und über-
sichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. 
 
Die stichprobenhaft geprüften Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht 
erfasst; die Belege wurden ordnungsgemäß verarbeitet, ausreichend erläutert und übersichtlich 
abgelegt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt.  
 
Die bis zum Jahresabschluss 2018 bestehende Beanstandung, dass im Bereich der Forderungen, 
insbesondere aufgrund der aus dem Zeitraum vor 2012 zu übernehmenden Alt-Ansprüche in das 
SAP-System und der zu geringen Anzahl an Beschäftigten im Aufgabengebiet Forderungsmanage-
ment, keine vollständige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der entsprechen-
den Geschäftsvorfälle erfolgte, war insbesondere Gegenstand der bis einschließlich des Haushalts-
jahres 2019 geprüften Jahresabschlüsse seitens des von uns beauftragten Wirtschaftsprüfers (SWS 
Schüllermann und Partner AG). 
 
Aufgrund der vom KJC ergriffenen Maßnahmen (Ausweitung des Personals im Forderungsma-
nagement, Erstellung einer internen Verfahrensanweisung) und einer Optimierungen des Forde-
rungsmanagements innerhalb des KJC, um einen zeitnahen Forderungseinzug zu erreichen, erga-
ben unsere Prüfungshandlungen und die getroffenen Feststellungen zum Jahresabschluss keinen 
Anlass für die Annahme, dass das Forderungsmanagement und Mahnwesen des KJC Lahn-Dill 
einen zeitnahen und effektiven Forderungseinzug nicht gewährleistet. 
 
Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem der AdöR gewährleistet nach unseren  
anhand von Stichproben gewonnen Erkenntnissen eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfas-
sung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung. Die Bestandsnachweise 
der Vermögensgegenstände, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Schulden und der Rech-
nungsabgrenzungsposten sind erbracht.  
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Zur Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten IT-Systeme verweisen wir 
ergänzend auf die nachfolgenden Feststellungen unter Tz. 4.1.1.2. 
 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach den Fest-
stellungen im Rahmen unserer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergän-
zenden satzungsrechtlichen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den 
weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen gewährleisten eine ord-
nungsmäßige Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.  

4.1.1.2 Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der finanzrelevanten IT-Systeme 

Die Buchführung erfolgte im geprüften Haushaltsjahr seitens der Anstalt mit dem ERP-Verfahren 
SAP der SAP SE mit Sitz in Walldorf. Im Einsatz befindet sich zum Zeitpunkt der Prüfung (2024) 
die Programmversion SAP ERP 2006 [Release ERP 6.0 (mit EHP 8)]. Das eingesetzte Produktivsys-
tem wird bei der ekom21 - KGRZ Hessen -, Gießen, gehostet. 
 
Produktiv genutzt werden zum Prüfungszeitpunkt die Module / Funktionen Finanzbuchhaltung 
(FI) mit Anlagenbuchhaltung (FI-AA) sowie Controlling (CO).  
 
Über die im Jahr 2020 erfolgte IT-Systemprüfung durch die von uns beauftragte Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft (Schüllermann und Partner AG, nachfolgend auch SWS bzw. die Firma SITACS, 
Frankfurt am Main) bezüglich der Anwendung SAP und dem Einsatz der Fachanwendung  
OPEN/PROSOZ und deren Feststellungen hatten wir bereits in den Schlussberichten zu den Jahres-
abschlüssen 2019 und 2020 des Kommunalen Jobcenters berichtet. 
 

Aufgrund der Tatsache, dass unsere Prüfungshandlungen in Bezug auf den Jahresab-
schluss 2020 keine gegenteiligen Feststellungen zum Vorjahr ergeben haben, gehen wir 
weiterhin davon aus, dass die Feststellungen und Beanstandungen aus dem Prüfbericht 
von SWS aus 2020 mit den erfolgten organisatorischen und technischen Änderungen 
und vorgenommenen Systemanpassungen in Bezug auf die Anwendung von SAP im 
Kommunalen Jobcenter mit hinreichender Wahrscheinlichkeit als erledigt anzusehen 
sind.  
 
Die Prüfung der Anwendung des Fachverfahrens OPEN/PROSOZ, die ebenfalls in 2020 im 
Zusammenhang mit der Systemprüfung von SAP erfolgte, führte lediglich zu Hinweisen 
gegenüber den Verantwortlichen des KJC. 

4.1.1.3 Inventur und Inventar 

Gemäß § 108 Absatz 3 HGO in Verbindung mit § 35 Absatz 1 GemHVO ist die Anstalt verpflichtet, 
für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres (Jahresabschluss) Grundstücke, Forderungen und 
Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie die sonstigen Vermögensgegenstände genau zu 
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verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben 
(Inventar). Die körperlichen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche 
Bestandsaufnahme (Inventur) zu erfassen, soweit nicht nach § 36 Abs. 2 GemHVO durch ein an-
deres, GoB-konformes Verfahren gesichert ist, dass der Bestand nach Art, Menge und Wert fest-
gestellt werden kann.  
 
Nr. 3 der Hinweise zu § 36 GemHVO bestimmt, dass die Buchbestände der Anlagenbuchhaltung 
regelmäßig, typischerweise in einem drei- bis fünfjährigen Rhythmus, mit den tatsächlich vorhan-
denen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens abzustimmen sind. 
 
Für geringwertige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs und 
Betriebsstoffe, für die in der Bilanz ein Festwert angesetzt wurde, ist nach § 35 Abs. 2 GemHVO 
in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.   
 
Nach Nr. 2 der Hinweise zu § 35 der GemHVO ist eine Inventuranweisung erforderlich, um eine 
ordnungsgemäße Inventur zu gewährleisten, die vom Vorstand des Kommunalen Jobcenters 
Lahn-Dill zu erlassen ist.  
 

Analog der Ausführungen zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist auch für das Ab-
schlussjahr 2021 festzustellen, dass das KJC Lahn-Dill bisher keine Inventuranweisung 
erlassen hat. Aber auch weiterhin nur über eine geringe Anzahl an Vermögensgegen-
stände verfügt, die die Anschaffungskosten von 1.000,00 € netto übersteigen und so-
mit nach § 41 Abs. 5 Satz 2 GemHVO nicht zu einem Sammelposten zusammengefasst 
werden können, sondern einzeln zu erfassen sind. 
 
Unsere Empfehlung aus der Prüfung des Vorjahres aufgreifend, sollte die Inventuran-
weisung seitens des KJC die Anwendung dieser Vorschrift und die vorzunehmende 
Abschreibung berücksichtigen und hinsichtlich der Vermögensgegenstände über 
1.000,00 € netto das entsprechende Verfahren zur Bestandsaufnahme regeln. Neben 
einer durchzuführenden jährlichen, körperlichen Inventur besteht nach Auffassung 
der Prüfung die Möglichkeit, nach § 36 Abs. 2 GemHVO eine jährliche Auswertung der 
Sachanlagen aus SAP vorzunehmen und diese Vermögensgegenstände in regelmäßi-
gem Abstand (etwa alle 3 Jahre) durch Inaugenscheinnahme abzustimmen.  
 
Wir bitten um Umsetzung dieser Hinweise bis zum Ende des Jahres 2025.  

4.1.2 Jahresabschluss 

Die Vermögensrechnung5 (Bilanz; Muster zu § 49 GemHVO), die Ergebnisrechnung (Muster zu  
§ 46 GemHVO) und die Finanzrechnung (Muster zu § 47 Abs. 2 GemHVO) sowie die Teilergebnis- 

 
5 Anpassung der Nummerierung entsprechend der Bilanzstruktur des KJC 
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und Teilfinanzrechnungen (Muster zu § 48 Abs. 1 GemHVO) entsprechen in ihrer Gliederung den 
genannten gesetzlichen Vorschriften und den durch § 60 GemHVO vorgegebenen Mustern.  
 
Die Prüfung, dass die vorgelegte Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung aus den Daten der 
Buchführung des Haushaltsjahres 2021 korrekt abgeleitet wurden, ergab keine Beanstandungen. 
 
Die Vermögensgegenstände, die Schulden sowie das Eigenkapital, die Rechnungsabgrenzungs-
posten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung (§§ 38 ff. GemHVO) angesetzt und bewertet. Für erkennbare Risiken wurden Rück-
stellungen in ausreichendem Maße gebildet.  
 

Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2021 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften 
Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergän-
zenden satzungsrechtlichen Regelungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestim-
mungen entspricht. 

4.1.3 Anhang und weitere Anlagen zum Jahresabschluss 

Gemäß § 112 Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 52 GemHVO hat die Anstalt dem Jahresabschluss 
als Anlagen beizufügen 

1. einen Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind, 
mit Übersicht über das Anlagevermögen, die Forderungen, die Rückstellungen und die 
Verbindlichkeiten als Anlagen sowie  

2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. 

Die inhaltlichen Anforderungen an den Anhang ergeben sich aus § 50 Abs. 1 GemHVO. Danach 
sind in diesem zunächst die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung 
und der Finanzrechnung zu erläutern (§ 50 Abs. 1 GemHVO). Zusätzlich sind im Anhang insbe-
sondere anzugeben die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Haftungsver-
hältnisse, soweit diese nicht in der Bilanz auszuweisen sind, und Sachverhalte, aus denen sich 
finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 50 Abs. 2 GemHVO). 
 
Der vorgelegte Anhang wurde auf das Vorhandensein der in § 50 GemHVO genannten  
(Mindest-)Angaben geprüft. 
 
Zur Vollständigkeit der Anhangsangaben ergaben sich keine Feststellungen. 
 



 
 
 
 

Schlussbericht Jahresabschluss 2021 Seite 19 
Kommunales Jobcenter Lahn-Dill  

 

Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill weist im Anhang unter den Erläuterungen zur Vermögens-
rechnung betreffend der Bilanzposition Eigenkapital (Ziffer 4.2.2.1) darauf hin, dass die Anstalt 
bereits seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ein negatives Eigenkapital aufweist und als  
unterfinanziert gilt. Für nicht anderweitig gedeckte Verbindlichkeiten haftet der Lahn-Dill-Kreis als 
Anstaltsträger unbeschränkt; die Gewährträgerhaftung des Lahn-Dill-Kreises ergibt sich aus  
§ 2c Abs. 5 des Hessischen Offensivgesetzes (OffensivG) vom 20. Dezember 2004, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 28. Juni 2023 (GVBl. Seite 477). Danach tragen die zugelassenen 
kommunalen Träger der Grundsicherung nach dem SGB II die Kosten der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben durch die Anstalt öffentlichen Rechts und haften insoweit für die Verbindlichkeiten der 
Anstalt als Gewährträger. 
 
Eine korrespondierende Anhangsangabe seitens des Kreisausschusses des Lahn-Dill-Kreis ist im 
aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 erfolgt.  
 
Ferner haben wir die dem Jahresabschluss nach § 112 Abs. 4 HGO und § 52 GemHVO beizufü-
genden Anlagen zum Anhang (Übersichten) auf Vollständigkeit geprüft.  
 
Als weitere Anlage ist dem Jahresabschluss eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr 
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen, insbesondere die nach Maßgabe des § 21 GemHVO 
und den diesen ergänzenden Bestimmungen der Haushaltssatzung gebildeten Haushalts-/Budget-
reste, beizufügen. 
 
Diese Anlage fehlte im aufgestellten Jahresabschluss. Dieselbe wurde jedoch im Rahmen der Prü-
fung von den Verantwortlichen des KJC nachgereicht und liegt nunmehr der finalen Fassung des 
Abschlusses bei. 
 

Der Anhang enthält die gemäß § 50 GemHVO notwendigen Angaben und Erläuterun-
gen der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die von der 
Anstalt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und die sonstigen 
Pflichtangaben. Ferner wird festgestellt, dass die dem Anhang beigefügten Übersich-
ten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und vollständig sind.  

4.1.4 Rechenschaftsbericht 

Der Rechenschaftsbericht ist nach § 112 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 51 GemHVO zwingen-
der Bestandteil der kommunalen Rechnungslegung und diesem Schlussbericht zusammen mit 
dem Jahresabschluss der Anstalt öffentlichen Rechts beigefügt. 
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Im Rechenschaftsbericht hat diese gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO den Verlauf der Haushaltswirt-
schaft im Berichtsjahr und ihre Lage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung 
der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ver-
mittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des vorgelegten Jahresabschlusses und  
erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Zudem 
ist eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.  
 
Ferner soll der Rechenschaftsbericht nach § 51 Abs. 2 GemHVO Angaben enthalten über 

1. den Stand der Aufgabenerfüllung mit Zielsetzungen und Strategien, 

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Haushaltsjahres eingetreten 
sind, 

3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von beson-
derer Bedeutung; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben, und 

4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investiti-
onen des Haushaltsjahres. 

Der vorgelegte Rechenschaftsbericht wurde auf das Vorhandensein der in § 51 GemHVO genann-
ten (Mindest-)Inhalte geprüft. 

Es wird festgestellt, dass der Rechenschaftsbericht (Kapitel 6 des Jahresabschlusses  
- Anlage zu diesem Schlussbericht) alle in § 51 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO geforderten 
Angaben und Darstellungen enthält. Er entspricht nach den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.  

Die Prüfung ergab ferner, dass der Rechenschaftsbericht 

1. mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen im Einklang steht, 

2. insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Anstalt zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Jahresabschlusses vermittelt und 

3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 
von besonderer Bedeutung zutreffend darstellt. 

 
Uns sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeu-
tung bekannt geworden, über die zu berichten wäre. 
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des KJC Lahn-Dill.  

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Von Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen wurde an dieser Stelle ab-
gesehen, da sie nicht zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind. 
Wir verweisen insoweit auf die weitergehenden Angaben und Aufgliederungen im Anhang zum 
Jahresabschluss. 

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 

Gegenüber dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde im Berichtsjahr die bisher ange-
wandte Bewertungsmethode von Altforderungen (Pauschalwertberichtigungen) seitens des KJC 
Lahn-Dill nachvollziehbar und begründet verändert. 
 
Entgegen des in den Vorjahren vorgenommenen Verfahrens, die Forderungen der letzten 3 Jahre 
gestaffelt6  und in den vorausgehenden Jahren vollumfänglich abzuschreiben, erfolgt aufgrund 
der Tatsache, dass seit 2021 eine jährliche Überprüfung/Auswertung der relevanten Debitoren-
konten (Altforderungen) stattfindet, eine Änderung des Prozentwertes dahingehend, dass ältere 
Forderungen nunmehr pauschal mit 20 % wertberichtigt werden. 
 
Die nach § 50 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO diesbezüglich erforderliche Angabe zum Anhang im Jahres-
abschluss 2021 ist nicht erfolgt, wird jedoch auskunftsgemäß spätestens im nächsten aufzustel-
lenden Jahresabschluss nachgeholt. 

4.3 Sonstige Aufgliederungen und Erläuterungen zu den einzelnen Rech-
nungen des Jahresabschlusses 

4.3.1 Vermögensrechnung 

In der Vermögensrechnung (Bilanz) wird der Bestand der Vermögensgegenstände und Schulden 
sowie des Eigenkapitals, der Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzungs-
posten der Anstalt stichtagbezogen abgebildet, wobei die Aktivseite die Mittelverwendung und 

 
6 20% bis 50 % 
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die Passivseite die Mittelherkunft darstellen. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach aufsteigender 
Liquidierbarkeit auf der Aktivseite und zunehmender Fälligkeit auf der Passivseite. 
 
Das KJC Lahn-Dill hat die Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021 unter Berücksichtigung 
der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Zur Entstehung und Zusammen-
setzung des Jahresergebnisses nehmen wir in den nachfolgenden Erläuterungen zur Ergebnisrech-
nung im folgenden Abschnitt Stellung. 
 
Wir haben die formelle Richtigkeit der Vermögensrechnung anhand der Summen- und Saldenliste 
und der entsprechenden, im ERP-Verfahren hinterlegten Zuordnungen geprüft.  
 

Die so durchgeführte Prüfung ergab im Übrigen keine Beanstandungen. 

 
Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang 
und im Rechenschaftsbericht. 

4.3.2 Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen 

Die Ergebnisrechnung weist den Ressourcenverbrauch (Aufwand) und den Ressourcenzuwachs 
(Erträge) in einer Periode (Haushaltsjahr) aus. Durch die sachbezogene Gliederung informiert die 
Ergebnisrechnung vollständig und klar über Art, Höhe und Herkunft der im Haushalts-/Berichtsjahr 
angefallenen Erträge und Aufwendungen. 
 
Wir haben die formelle Richtigkeit der Ergebnisrechnung anhand der Summen- und Saldenliste 
und der entsprechenden, im ERP-Verfahren hinterlegten Zuordnungen bzw. Ergebnisgliederungs-
codes geprüft. 
 
Das KJC Lahn-Dill hat gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO für jedes Produkt die Aufwendungen und 
Erträge in Teilergebnisrechnungen abgebildet. Diese wurden mit der Ergebnisrechnung abge-
stimmt. 
 

Die so durchgeführten Prüfungen ergaben keine Beanstandungen. 

 
Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 schließt - vor Ergebnisverwendung - mit einem 
positiven Jahresergebnis von 578.551,68 € ab. Das Ergebnis entspricht dem Überschuss beim  
ordentlichen Ergebnis.  
 
Hinsichtlich der Verwendung und Verbuchung der Ergebnisse verweisen wir auf § 25 Abs.1 und 
§ 46 Abs. 3 GemHVO sowie die dazugehörenden Hinweise und die Erläuterungen dieses Berichts 
im Anhang zum Jahresabschluss. 
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Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wurde im Sinne von § 25 Abs. 1 Nr. 1 
GemHVO zur Abdeckung der Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus Vorjah-
ren verwandt.  
 
Die Ergebnisverwendung ist damit sachgerecht erfolgt. 

 
Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang 
und im Rechenschaftsbericht der Anstalt. 

4.3.3 Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen 

Die Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung) bildet die Zahlungsströme aus den im Jahresabschluss 
erfassten Geschäftsvorfällen und damit die Liquidität der Anstalt zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ab. Als grundlegende Kennzahl aus der Finanzanalyse stellt der (operative) Cashflow den Saldo 
aus Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit innerhalb einer Periode als 
Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag dar. Er zeigt damit die Fähigkeit der Anstalt auf, ihre 
laufenden Aufgaben sowie die Tilgung möglicher Kredite und Investitionen aus eigenen Mitteln 
zu finanzieren. 
 
Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ist 
die Differenz zwischen allen Einzahlungen und Auszahlungen der Periode; er entspricht dem Pos-
ten „Flüssige Mittel“ in der Vermögensrechnung. 
 
Das unter Bezugnahme auf § 47 Abs. 1 GemHVO auch im Berichtsjahr noch bestandene Wahl-
recht, die Finanzrechnung nach der direkten Methode oder nach der indirekten Methode zu  
führen, wurde mit der Änderungsverordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl S. 498) dahingehend ge-
ändert, dass die Finanzrechnung ab dem Haushaltsjahr 2022 verpflichtend nach der direkten  
Methode unter Verwendung von Muster 15 zu führen ist.  
 
Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill führt im vorliegenden Jahresabschluss 2021 die Finanzrech-
nung weiterhin nach der indirekten Methode.  
 
Bei der indirekten Methode (§ 47 Abs. 3 GemHVO) wird der Finanzmittelzufluss bzw. -abfluss aus 
der Verwaltungstätigkeit ermittelt, indem ausgehend vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 
die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. Erträge eliminiert werden. Die Gliederung  
richtet sich nach Muster 17 zu § 47 Abs. 3 GemHVO. 
 
Wir haben die formelle Richtigkeit der Finanzrechnung anhand der Summen- und Saldenliste und 
der entsprechenden, im ERP-Verfahren hinterlegten Zuordnungen stichprobenhaft geprüft.  
 

Die so durchgeführte Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kennzahl/kennzahl.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/finanzanalyse/finanzanalyse.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/investitionen/investitionen.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/einzahlung/einzahlung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/auszahlung/auszahlung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/periode/periode.htm
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Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe 
von 4.408.046,96 €7 ab und stimmt mit dem in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Bestand 
an flüssigen Mitteln (Aktiva, Pos. 2.2) überein. 
 
Der in 2021 festgestellte Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -894.937,72 € stellt den negativen 
Saldo aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der vorgenom-
menen Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus vorhandener Liquidität in 2021 dar.  
 
Die nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO als Soll-Vorgabe zu bildende Liquiditätsreserve8 bei den flüssi-
gen Mitteln (ohne Liquiditätskredite) ist anhand der vom Kommunalen Jobcenter gewählten  
indirekten Methode (§ 47 Abs. 3 GemHVO) der Finanzrechnung nicht darstellbar. Unabhängig 
von unseren vorgenannten Ausführungen hinsichtlich der eigentlich verpflichtenden Umstellung 
auf die direkte Finanzrechnung zum 1. Januar 2022 ist nach Ansicht der Prüfung die Bildung einer 
Liquiditätsreserve für die AöR aufgrund ihrer Finanzierungstruktur - bedarfsgerechter Abruf der 
benötigten finanziellen Mittel gegenüber dem Bund und dem Lahn-Dill-Kreis - und der damit ein-
hergehenden vollständigen Refinanzierung entbehrlich. 
 
Ferner ist darauf zu verweisen, dass nach § 2c Abs. 5 des Hessischen Offensiv-Gesetzes der Lahn-
Dill-Kreis als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung nach § 6 SGB II die Kosten für 
die Aufgabenwahrnehmung trägt und insoweit auch für die Verbindlichkeiten der AöR als  
Gewährträger haftet. 
 
Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises ist seiner Verpflichtung, diese Gewährträgerhaftung nach 
§ 50 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO in seinem Anhang zum Jahresabschluss anzugeben, erstmals mit der 
Aufstellung zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 nachgekommen und hat auf seine Aus-
gleichspflicht entsprechend hingewiesen.  
 
Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang 
und im Rechenschaftsbericht der Anstalt öffentlichen Rechts.  

 
7 31. Dezember 2020 Zahlungsmittelbestand: 5.302.984,68 € 
8 Mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durch-
schnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 
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5 Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 

5.1 Grundsätzliche Feststellungen 

In unsere Berichterstattung ist auch die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft im geprüften 
Haushaltsjahr einzubeziehen. In diesem Rahmen ist eine Feststellung zu treffen, ob die Haushalts-
wirtschaft insgesamt den geltenden gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorschriften entspro-
chen hat, insbesondere die Festsetzungen von Haushaltssatzung und Haushaltsplan eingehalten 
wurden.  
 
Die durchgeführten Prüfungshandlungen erfolgten in Anlehnung an die Regelungen zur Ord-
nungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft, die in der Prüfungsleitlinie 720 des IDR niedergelegt 
sind. 
 
Wir haben uns anhand verschiedener Fragenkataloge sowie konkreter haushaltsrechtlicher Prü-
fungen ein Gesamturteil zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft im Berichtsjahr gebildet. 
 
In diesem Zusammenhang wurden 

▪ die haushaltswirtschaftliche Organisation, 
▪ die haushaltswirtschaftlichen Instrumente und Prozesse und 
▪ die haushaltswirtschaftliche Lage  

stichprobenhaft betrachtet, analysiert und geprüft. Auf die haushaltswirtschaftliche Lage der An-
stalt wird im Rahmen dieses Berichtsabschnitts nur eingegangen, soweit dazu Bewertungen nicht 
bereits im Rahmen der Feststellungen zur Rechnungslegung vorgenommen wurden. 
 
Die Themenbereiche wurden anhand einer Checkliste, teilweise in Form eines Interviews, abge-
prüft. Über die getroffenen Feststellungen, soweit diese für die Beurteilung der Ordnungsmäßig-
keit der Haushaltswirtschaft wesentlich sind, wird unter der nachfolgenden Tz. 5.3 berichtet. 
 
Der Verwaltung haben wir nach Abschluss der Prüfungshandlungen ferner verschiedene Hinweise 
und Empfehlungen gegeben. 

5.2 Haushaltsbeschluss und Haushaltsplan 

Nach § 95 HGO in Verbindung mit § 4 Abs.1 der Satzung bildet der Beschluss über den Haus-
haltsplan (nachfolgend auch Haushaltsbeschluss) die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der 
Anstalt öffentlichen Rechts. Er ist nach Maßgabe der HGO, der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) und den hierzu ergangenen Hinweisen und Erlassen für die Haushaltsführung verbind-
lich. 
 
Der für das Berichtsjahr 2021 ergangene Haushaltsbeschluss des Kommunalen Jobcenters Lahn-
Dill vom 24. November 2020 enthält im Überblick folgende Festsetzungen: 
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Haushalts-/

Abschlussjahr 1)

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge 137.721.105 €

./. Gesamtbetrag der Aufwendungen 137.721.105 €

Saldo 0 €

Außerordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge 0 €

./. Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 €

Saldo 0 €

Überschuss / Fehlbedarf (-) 0 €

Finanzhaushalt

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 €

Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000 €

Saldo 0 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €

Saldo 0 €

Zahlungsmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-) des Haushaltsjahres 0 €

Kreditermächtigung für Investitionen u. Investitionsförd.-maßnahmen

Gesamtbetrag 0 €

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 0 €

Gesamtbetrag

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) 0 €

Höchstbetrag  
1) Ansätze einschließlich etwaiger Veränderungen durch Nachtragshaushaltsplan 

Für Einzelheiten wird auf den Haushaltsbeschluss für das Berichtsjahres verwiesen.  
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Wir stellen fest, dass der Beschluss über den Haushaltsplan am 24. November 2020 
gefasst wurde, alle nach § 94 HGO erforderlichen Angaben enthalten hat und seine 
Form den gesetzlichen Vorgaben entspricht.  

 
Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen 
sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, hat die Anstalt ein Haushaltssicherungskonzept 
aufzustellen (§ 92a HGO). Es ist von der Vertretungskörperschaft der Anstalt (Verwaltungsrat) zu 
beschließen und der Aufsichtsbehörde mit dem Beschluss über den Haushaltsplan vorzulegen. 
 
Der vom Verwaltungsrat gefasste Haushaltsbeschluss ist mit seinen Anlagen nach der Regelung 
in § 97 Abs. 3 HGO spätestens am 30. November des Vorjahres der Aufsichtsbehörde (Regie-
rungspräsidium Gießen) vorzulegen. 
 

Der am 24. November 2020 beschlossene Haushalt 2021 des Kommunalen Jobcenters 
Lahn-Dill war im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen und wurde der Aufsichts-
behörde am 25. November 2020 fristgemäß vorgelegt. 
 
Von dort erfolgte mit Datum 18. Dezember 2020 die Bestätigung, dass der Haushalts-
beschluss des KJC für 2021 keinen genehmigungsbedürftigen Teil nach § 97a HGO ent-
hält. 

 
Die unter Berücksichtigung der Regelung in § 97 Abs. 4 HGO erforderliche öffentliche Bekannt-
machung des Haushaltsbeschlusses 2021 erfolgte am 1. Februar 2021 mit anschließender öffent-
licher Auslegung des Haushaltsplanes9.  
 
 
 
 

 
9 unter Einhaltung der Regelung in § 97 Absatz 4 Satz 1 HGO 
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5.3 Einzelfeststellungen zur Haushaltswirtschaft 

5.3.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Vorstand und Verwaltung des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill sind grundsätzlich an die im 
Haushaltsplan veranschlagten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gebunden. Abwei-
chungen von den Planansätzen lassen sich in der Praxis jedoch nicht immer vermeiden. Besteht 
keine Deckungsfähigkeit im Sinne von §§ 19 und 20 GemHVO, ist für einen Mehrbedarf nach den 
Regelungen für über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen (§ 100 HGO) 
zu verfahren, sofern wegen der Höhe oder Folgen des Mehrbedarfs kein Nachtragsbeschluss zu 
erlassen ist (§ 98 HGO).  
 
Nach § 100 Abs. 1 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
Über die Leistung dieser Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet der Vorstand, soweit der 
Verwaltungsrat keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach 
Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindever-
tretung (hier: Verwaltungsrat); im Übrigen ist diese davon alsbald in Kenntnis zu setzen. 
 
Das KJC hat in seinem Haushaltsplan (Haushaltsvermerke) verschiedene Regelungen zur  
Deckungsfähigkeit von Ansätzen in den Teilergebnishaushalten aufgrund der Regelungen in der 
GemHVO und § 27 Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) festgelegt.  
 
Eine Regelung hinsichtlich der Zuständigkeit des Vorstands oder des Verwaltungsrats zur Be-
schlussfassung bei möglicher Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Ausgaben wurde bisher nicht getroffen, so dass nach § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO diese ausschließlich 
dem Vorstand obliegt.  
 
Zur Feststellung von etwaigen, nach Anwendung der Deckungsregeln sich ergebenden Über-
schreitungen wurde ein Plan-/Ist-Vergleich auf der Ebene der Teilhaushalte durchgeführt. 

5.3.1.1 Einhaltung Ergebnishaushalt 

Die Anstalt hat ihre Teilergebnisrechnungen nach den jeweiligen Produkten 

• Verwaltungskosten 
• Regel- und Mehrbedarfe 
• Kosten der Unterkunft  
• Eingliederungsleistungen 
• Weitere kommunale Leistungen 

gegliedert. 
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Während die Teilergebnisrechnungen Regel- und Mehrbedarf, Kosten der Unterkunft, Eingliede-
rungsleistungen und weitere kommunale Leistungen zu 100 % vom Bund oder Lahn-Dill-Kreis 
refinanziert werden, entspricht das Ergebnis der Teilergebnisrechnung „Verwaltungskosten“ 
dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. 
 
Entsprechend weist dieses Produkt in Höhe des Jahresergebnisses einen positiven Saldo (Über-
schuss) von 578.551,68 € aus.  
  
Auch unter Berücksichtigung vorzunehmender Bereinigungen im Sinne von § 100 Abs. 4 HGO 
(Jahresabschlussbuchungen) ergaben unsere Prüfungshandlungen, dass sowohl in der Teilergeb-
nisrechnung „Verwaltungskosten“ als auch in der Ergebnisrechnung insgesamt keine überplan-
mäßigen Aufwendungen entstanden sind. 

5.3.1.2 Einhaltung Finanzhaushalt und Verpflichtungsermächtigungen 

Im Finanzhaushalt ergaben sich nach den durchgeführten Prüfungen keine über- oder außerplan-
mäßigen Auszahlungen.  

5.3.1.3 Zusammenfassende Bewertung 

Im Rahmen der Prüfung haben wir im Berichtsjahr keine über- oder außerplanmäßigen 
Aufwendungen oder Auszahlungen in den Teilhaushalten festgestellt. 

5.3.2 Übertragung von Haushaltsansätzen in das Folgejahr 

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen richtet sich nach § 21 GemHVO und etwaigen, auf 
dieser Grundlage ergangenen ortsrechtlichen Festlegungen im Haushaltsplan (Haushaltsver- 
merke). 
 
Nach § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets kraft Haushalts-
vermerk für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ansätze bleiben, sofern nichts anderes 
bestimmt ist, bis längstens zum Ende des zweiten auf das Abschlussjahr folgenden Haushaltsjahres 
verfügbar. 
 

Die Möglichkeit, Haushaltsansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO im Haushaltsplan 2021 für 
übertragbar zu erklären, hat das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill nicht in Anspruch ge-
nommen.  
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Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen des Finanzhaushalts bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck 
verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wer-
den kann. 
 
Soweit Haushaltsermächtigungen des Haushalts-/Abschlussjahres nach § 21 GemHVO in das fol-
gende Haushaltsjahr übertragen werden, sind diese in einer gesonderten Anlage zum Jahresab-
schluss darzustellen (§ 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO).  
 
Die in der Fassung des Aufstellungsbeschlusses vom 8. September 2022 zum Jahresabschluss 2021 
noch fehlende, verpflichtende Anlage im Sinne von § 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO für die erfolgten 
Übertragungen im Finanzhaushalt (Ansätze für Investitionen) liegt nunmehr dem Jahresabschluss 
(vgl. Anlage zum Schlussbericht)10 bei und beinhaltet die in das Jahr 2022 zu übertragenen Haus-
halts- und Budgetreste für den Erwerb beweglichen Vermögens. 
 
Die Summe in dieser Aufstellung konnte anhand vorgelegter Auswertungen und erfolgtem Ab-
gleich mit einem SAP-Bericht nachvollzogen werden.  
 

Zur Übertragung von Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2021 und ggf. aus Vor-
jahren in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO stellen wir fest: 
 
Die Übertragungen von Ansätzen in das Folgejahr wurden anhand der Buchungen auf 
den jeweiligen Sachkonten mit der Finanzbuchhaltung und den Haushaltsansätzen ab-
gestimmt.  
 
Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

5.3.3 Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für Investitionskredite 

5.3.3.1 Kreditaufnahme im Haushaltsjahr und Übertragungen von Kreditermächti-
gungen aus Vorjahren 

Im Beschluss über den Haushaltsplan des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill für das Haushalts-
/Berichtsjahr wurden keine Kreditaufnahmen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen 
veranschlagt. 
 
Darüber hinaus erfolgten keine Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und aus Vorjahren, für die 
nach § 103 Abs. 3 HGO eine Ermächtigung zur Aufnahme bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 

 
10 Übersicht der zu übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Investitionstätigkeit 
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folgenden Jahres und, wenn der Haushaltsbeschluss für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig 
bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieses Beschlusses per Gesetz bestanden hätte. 
 
Die haushaltsrechtliche Prüfung zu Kreditaufnahmen führte zu keinen Beanstandun-
gen. 

5.3.4 Inanspruchnahme des Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung 

Im Beschluss über den Haushaltsplan für das geprüfte Haushaltsjahr wurden keine Kredite zur 
Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) für das Haushalts-/Berichtsjahr festgesetzt.  
 
Zum 31. Dezember 2021 und unterjährig valutierten auch keine Liquiditätskredite (einschließlich 
etwaiger Kontokorrentkredite). 
 

Die Liquidität des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill war im Berichtsjahr nach den 
stichprobenhaften Prüfungen der Geschäftskonten im Haushaltsjahr eigenwirtschaft-
lich bzw. aufgrund der bestehenden Finanzierungstruktur des KJC und den erfolgten 
rechtzeitigen Mittelabrufen gegenüber dem Bund und dem Lahn-Dill-Kreis gegeben.  

5.3.5 Prüfung von Auftragsvergaben 

Im Rahmen der Prüfung des vorliegenden Jahresabschlusses wurden keine Vergabeverfahren des 
Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill dahingehend geprüft, ob die vergaberechtlichen Verfahrens-
vorschriften im Wesentlichen beachtet wurden.  
 
Die Prüfung der Umsetzung der Dienstanweisung für das Vergabewesen hinsichtlich der durch-
geführten Vergabeverfahren vom 1. Januar 2022 unter Berücksichtigung der Einschätzung der 
Verwaltung des KJC, dass die Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen an die kreiseigene Ge-
sellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen mbH (GWAB) ein 
Inhousegeschäft darstellt, erfolgt entsprechend der Ausführungen an dieser Stelle zum Jahresab-
schluss 2020 in einem der nächsten Jahresabschlüsse.  

5.4 Weitere Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
des Verwaltungshandelns im Berichtsjahr 

Eine begleitende Geschäftsfeldprüfung bezogen auf den Jahresabschluss 2021 sowohl des Lahn-
Dill-Kreises als auch des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill erfolgte hinsichtlich des Aufgabenbe-
reiches „Beihilfeangelegenheiten nach der Hessischen Beihilfeverordnung (HBeihVO)“ im 
Fachdienst Personal und Organisation des Kreisausschusses des Lahn-Dill-Kreises, der nach gelten-
der Verwaltungsvereinbarung vom 31. Oktober 2012 die entsprechenden Aufgaben auch für die 
AöR wahrnimmt. 
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Ziel dieser Prüfung war die Feststellung, ob die Wahrnehmung der Aufgaben im genannten Fach-
dienst bezogen auf die Beihilfeberechtigung (§§ 2 und 3 HBeiVO) und das Verfahren nach § 17 
HBeiVO (u. a. Antragstellung und -bearbeitung, Festsetzung des Beihilfeanspruches) für die Bei-
hilfeberechtigten des Lahn-Dill-Kreises und des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill korrekt erfolgt. 
 
Darüber hinausgehende Prüfungshandlungen, beispielhaft hinsichtlich der Höhe der gezahlten 
Beihilfeansprüche, waren für uns, aufgrund der in 1998 übertragenen Berechtigungen diesbezüg-
lich seitens des Lahn-Dill-Kreises an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau (KDZ) und 
fehlender Prüfberechtigung unsererseits gegenüber der KDZ, nicht möglich.   
 
Auch bei dieser Fachprüfung ergaben unsere Prüfungshandlungen keinen Anlass zu Beanstan-
dungen dahingehend, dass Beihilfeansprüche in 2021 irrtümlich oder willentlich an Personen 
ausgezahlt wurden, die gegenüber dem Lahn-Dill-Kreis bzw. dem Kommunalen Jobcenter Lahn-
Dill nicht beihilfeberechtigt waren.  
 
Festzustellen war, dass die bestehende Vorschrift (Soll-Vorgabe) in § 87 Hessisches Beamtengesetz 
(Beihilfeakte-HBG) zur erforderlichen organisatorischen Trennung der Bearbeitung von Beihil-
feangelegenheiten von der übrigen Personalverwaltung im Fachdienst Personal und Organi-
sation nicht eindeutig umgesetzt wurde/werden konnte. 
 

Anschließend, aber auch aus anderen benannten Gründen, hat der Kreisausschuss des 
Lahn-Dill-Kreises in seiner Sitzung am 7. Dezember 202211 beschlossen, die seit Ende 2021 
bestehende Möglichkeit auch der Übertragung der Festsetzungsbefugnisse für die Bei-
hilfe neben der Berechnung und Zahlung der Beihilfeansprüche an die KDZ wahrzuneh-
men. 
 
Mit den im unmittelbaren Anschluss getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Kreis-
ausschuss des Lahn-Dill-Kreises bzw. dem Vorstand des Kommunalen Jobcenters Lahn-
Dill und der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau wurde der Kreisausschussbe-
schluss per 1. Januar 2023 auch dahingehend umgesetzt, dass die Beachtung der Vorgabe 
nach § 87 HBG nunmehr gewahrt ist.   
 
Zu beanstanden ist, dass weder im Vertrag zwischen dem Kreisausschuss und der KDZ 
noch im folgenden Vertrag zwischen dem Vorstand des Kommunalen Jobcenters und der 
KDZ Prüfrechte zugunsten dem zuständigen örtlichen Prüfungsorgan eingeräumt wur-
den. 
 
 
 
 

 
11 vgl. Beschlussvorlage VL-261/2022  
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6 Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Nach § 14 Abs. 1 Satz 3 der Anstaltsatzung hat sich die Abschlussprüfung auch auf die Prüfungs-
gegenstände der §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) zu erstrecken. Somit ist 
von uns auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Kommunalen Jobcenters Lahn-
Dill zu prüfen und das Ergebnis im Bericht darzustellen. 
 
Dabei ist insbesondere einzugehen auf 

• die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität, 
• verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte 

und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,  
• die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehl-

betrages und 
• ob dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprochen wurde.  

 
Alle erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage II dargestellt. 
 
Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach un-
serer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des KJC von 
Bedeutung sind. 
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7 Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes und 
Schlussbemerkungen 

An den Verwaltungsrat des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill: 

7.1 Prüfungsurteile 

7.1.1 Prüfungsurteil zum Jahresabschluss sowie zum Rechenschaftsbericht 

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill, bestehend aus 
der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung und der  
Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
sowie den Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Rechenschaftsbericht für das Haus-
haltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den- und Finanzlage des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill zum 31. Dezember 
2021 sowie seiner Ertragslage für das Haushaltsjahr 2021 

und 

vermittelt der dem Jahresabschluss beigefügte Rechenschaftsbericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen 
steht der Rechenschaftsbericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den gesetzlichen Vorschriften und stellt die voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar. 

Gemäß § 128 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 HGO erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Rechen-
schaftsberichtes geführt hat. 
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7.1.2 Prüfungsurteil zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben wir die Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill für das Haushaltsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse hat 
die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 den geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprochen. 

Die haushaltswirtschaftliche Lage des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill ist auf der 
Grundlage der Verhältnisse des Abschlussjahres geeignet, die stetige Erfüllung der ob-
liegenden Aufgaben zu gewährleisten. 

7.2 Grundlage für die Prüfungsurteile 

7.2.1 Grundlagen für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Rechen-
schaftsbericht 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts in Übereinstim-
mung mit §§ 128 Abs. 1 und § 131 Abs. 1 HGO unter Beachtung der vom Institut der Rechnungs-
prüfer e. V. (IDR) aufgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Rechnungsprüfungsamtes für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.  
Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften12 haben wir bei der Durchführung der Prüfung eine 
von der Anstalt weisungsunabhängige Stellung; die Bestimmungen über die persönliche Unab-
hängigkeit der Leitung und der Prüfer/innen des Rechnungsprüfungsamtes sind beachtet. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht 
zu dienen. 

7.2.2 Grundlagen für das Prüfungsurteil zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirt-
schaft 

Wir haben unsere Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft im Berichtsjahr in 
Übereinstimmung mit § 128 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO unter Beachtung der 
vom IDR aufgestellten Grundsätze für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 
(IDR L 720) durchgeführt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Ordnungs-
mäßigkeit der Haushaltswirtschaft zu dienen. 

 
12 § 130 Abs. 3 und 4 HGO 
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7.3 Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und der Vertretungskör-
perschaft für den Jahresabschluss, den Rechenschaftsbericht und die  
Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

7.3.1 Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und der Vertretungskörperschaft 
für den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht 

Der gesetzliche Vertreter der Anstalt - Vorstand, dieser handelnd gem. § 2 Nr. 2c der Geschäfts-
ordnung für den Vorstand des KJC als Kollegialorgan, - ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den gemeindehaushaltsrechtlichen und den sie ergänzenden erlass- und 
satzungsrechtlichen Vorschriften entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.  
 
Ferner sind der gesetzliche Vertreter und die für sie handelnden Organe verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist. 
 
Außerdem sind der gesetzliche Vertreter und die für sie handelnden Organe verantwortlich für die 
Aufstellung des Rechenschaftsberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der An-
stalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind der gesetzliche Vertreter und die für ihn handelnden Organe 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende angemessene Nachweise 
für die Aussagen im Rechenschaftsbericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes.  

7.3.2 Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft 

Der Vorstand der Anstalt als gesetzlicher Vertreter ist verantwortlich für den Beschluss über den 
Haushaltsplan sowie die Aufstellung des Haushaltsplans entsprechend den kommunalrechtlichen 
Vorschriften (§§ 92 ff. HGO) sowie den Vollzug des Haushaltsbeschlusses mit Haushaltsplan unter 
Beachtung der gesetzlichen Grundsätze und satzungsmäßig beschlossenen Bewirtschaftungs-
grundsätzen einschließlich der Deckungs- und Übertragungsregelungen, insbesondere der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der vollständigen und zeitnahen Einnahmebeschaffung und 
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des Forderungsmanagements. Dabei sind für die Erträge bzw. Einzahlungen sowie Aufwendun-
gen bzw. Auszahlungen die jeweils geltenden haushaltsrechtlichen und fachgesetzlichen Bestim-
mungen zu beachten.  
 
Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Regelungen und Kontrollen (Systeme), die er als 
notwendig erachtet hat, um die Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung im 
Haushaltsjahr in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. Dies schließt auch die regelmäßige Berichterstat-
tung über den Haushaltsvollzug nach § 28 GemHVO gegenüber dem Verwaltungsrat und der 
Aufsichtsbehörde ein. 

7.4 Verantwortung des Rechnungsprüfungsamtes für die Prüfung des  
Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts sowie für die Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

7.4.1 Verantwortung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-
berichts 

Unsere Aufgaben und Zielsetzungen sind es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Angaben ist, und ob der Rechenschaftsbericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie ein Prüfurteil zum Jahresabschluss und zum Rechenschaftsbericht zu bilden, die in einem 
Bestätigungsvermerk als abschließendes Ergebnis der Abschlussprüfung zusammengefasst sind. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 128 Abs. 1 und § 131 Abs. 1 HGO unter Beachtung der vom Institut der 
Rechnungsprüfer (IDR) aufgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Angaben können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen. 
 
Während der Prüfung gemäß § 128 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und § 131 Abs. 1 HGO unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
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zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das  
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können; 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Rechenschaftsberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, ohne ein umfassendes Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems der Anstalt abzugeben; 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und den damit zusammenhängenden Angaben; 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Anstaltstätigkeit,  
sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zwei-
fel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung ihrer Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im  
Rechenschaftsbericht aufmerksam zu machen, oder falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Anstalt ihre Tätigkeit nicht mehr fortführen kann; 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt; 

• beurteilen wir den Einklang des Rechenschaftsberichts mit dem Jahresabschluss, seiner 
Übereinstimmung mit den für ihn geltenden gesetzlichen Vorschriften und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill;  

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter zukunftsorientierten An-
gaben im Rechenschaftsbericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom gesetz-
lichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstän-
diges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit dem Vorstand und den leitenden Mitarbeitern der AdöR unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschluss-
prüfung feststellen. 

7.4.2 Verantwortung für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirt-
schaft  

Unsere Aufgaben und Zielsetzungen sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 
Haushaltswirtschaft im geprüften Haushaltsjahr insgesamt den geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprochen hat. Dazu ist festzustellen, ob bei der Planung und dem Vollzug der Haushalts-
wirtschaft ordnungsmäßig verfahren wurde, insbesondere, dass die bei den von der Anstalt zu 
verwaltenden Erträgen bzw. Einzahlungen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen geltenden 
formellen und materiellen Rechtsvorschriften beachtet wurden und die von der AdöR getroffenen 
Entscheidungen zweckmäßig waren. Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft umfasst  
dabei auch die sparsame und wirtschaftliche Verwaltung des den gesetzlichen Vertretern der  
Anstalt anvertrauten öffentlichen Vermögens. Über das Ergebnis der Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit ist ein eigenständiges Prüfurteil zu bilden, das mit dem Prüfurteil zum Jahresabschluss und 
zum Rechenschaftsbericht in diesem Bestätigungsvermerk als abschließendes Ergebnis der  
Abschlussprüfung zusammengefasst ist. 
 
Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft beurteilen wir entsprechend § 128 Abs. 1 Nr. 1 
und § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO sowie den Vorschriften der GemHVO und GemKVO unter Beachtung 
der vom IDR aufgestellten Prüfungsleitlinien. Durch die Prüfung haben wir uns ein Urteil darüber 
zu bilden, ob  

• die neben den Vorschriften für den Jahresabschluss geltenden Bestimmungen für die Planung 
und den Vollzug des Haushalts beachtet wurden, insbesondere die Vorschriften der allgemei-
nen Haushaltsgrundsätze der HGO sowie die Planungs-, Deckungs- und Übertragungsgrund-
sätze; 

• die Festsetzungen des Haushaltsbeschlusses bezüglich der Ermächtigungen und des Haus-
haltsplans unter Beachtung der von der Anstalt mit dem Haushaltsplan beschlossenen  
Deckungsregelungen eingehalten wurden;  

• bei der Realisierung der Erträge und Einzahlungen und der Leistung von Aufwendungen und 
Auszahlungen anhand von durchgeführten Stichproben die gesetzlichen, ortsrechtlichen oder 
verwaltungsinternen Vorschriften, insbesondere des Gemeindehaushalts-, Abgaben- und 
Vergaberechts, beachtet wurden; 

• dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprochen wurde, und ob die haushaltswirt-
schaftliche Lage der Anstalt geeignet ist, eine nachhaltige, d. h. stetige Aufgabenerledigung 
sicherzustellen. 
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7.5 Schlussbemerkungen 

Den vorstehenden Schlussbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen  
(IDR L-260) und ergänzend IDW PS 400 n. F., (PS 405) und 450 n. F.  
 
Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Rechenschaftsberichts 
in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten  
Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hinge-
wiesen wird.  
 
 
Wetzlar, den 10. Juli 2024 
 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises 
Abteilung Revision (Rechnungsprüfungsamt) 
 
 
 
gez.      gez. 
 
Stefan Kraft    Martin Ruhe  
Prüfer/Fachdienstleiter   Prüfer 
 
 
 
 
Dieter Kröckel 
Abteilungsleiter  
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Anlage/n zum Schlussbericht 

 

I. Jahresabschluss 2021 des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill  

Aufstellung, textlicher Inhalt und Ausgestaltung des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen und 
des Rechenschaftsberichts liegen in der Verantwortung der Anstalt öffentlichen Rechts.  
 
Dies gilt auch, soweit der Verwaltung nach Abschluss der Prüfung Überarbeitungshinweise gege-
ben wurden. Die Übernahme der von uns empfohlenen Korrekturen in den Jahresabschluss und 
in die Anlagen zum Jahresabschluss wurden aus prüfungsökonomischen Gründen nicht geprüft. 
 
 

II. Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 
 
 



 
 
 
 

Seite 42 Schlussbericht Jahresabschluss 2021 

 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill 

 

 



 
 
 
 

Jahresabschluss 
 

des 
 

Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill 
 

AöR des Lahn-Dill-Kreises 
 
 

zum 31. Dezember 2021 
 
 
 

  



 
Seite 2 von 37 

Inhaltsverzeichnis 
1 Vermögensrechnung (Bilanz) .......................................................................................... 4 

2 Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) ......................................................... 5 

2.1 Gesamtergebnisrechnung .................................................................................... 5 

2.2 Teilergebnisrechnungen ...................................................................................... 6 

2.2.1 Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten ............................................................ 7 

2.2.2 Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe .................................................... 9 

2.2.3 Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft .......................................................11 

2.2.4 Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen .................................................13 

2.2.5 Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen .......................................15 

3 Finanzrechnung .............................................................................................................17 

4 Anhang ..........................................................................................................................18 

4.1 Allgemeine Grundsätze .......................................................................................18 

4.2 Erläuterung der Vermögensrechnung .................................................................19 

4.2.1 Aktiva ..............................................................................................................19 

4.2.2 Passiva ...........................................................................................................20 

4.3 Erläuterung der Ergebnisrechnung .....................................................................22 

4.3.1 Ordentliche Erträge .........................................................................................22 

4.3.2 Ordentliche Aufwendungen .............................................................................23 

4.3.3 Finanzergebnis ................................................................................................24 

4.4 Erläuterung der Finanzrechnung .........................................................................25 

4.5 Sonstige Angaben ..............................................................................................25 

4.5.1 Nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen ....................................................25 

4.5.2 Haftungsverhältnisse, Eventualverbindlichkeiten .............................................25 

4.5.3 Verwaltungsrat ................................................................................................25 

4.5.4 Vorstand ..........................................................................................................26 

4.5.5 Stellenübersicht ...............................................................................................26 

5 Anlagen zum Anhang .....................................................................................................27 

5.1 Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ....................27 

5.2 Übersicht über den Stand der Forderungen (Forderungsübersicht) ....................28 

5.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsübersicht) ............29 

5.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitenübersicht) .....30 

6 Rechenschaftsbericht .....................................................................................................31 

6.1 Vorbemerkungen ................................................................................................31 

6.2 Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit .....................32 

6.2.1 Verlauf der Verwaltungstätigkeit ......................................................................33 

6.2.2 Verlauf der Investitionstätigkeit ........................................................................33 

6.2.3 Verlauf der Finanzierungstätigkeit ...................................................................34 

6.3 Ausblick, Chancen und zukünftige Risiken ..........................................................34 

6.4 Nachtragsbericht .................................................................................................36 

 



 
Seite 3 von 37 

Abkürzungsverzeichnis 
 
 
 
AöR   Anstalt des öffentlichen Rechts 
 
AQB   Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 
 
BAMF   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 
BMAS   Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 
EStG   Einkommensteuergesetz 
 
GemHVO  Gemeindehaushaltsverordnung 
 
HMSI   Hessisches Ministeriums für Soziales und Integration 
 
HGB   Handelsgesetzbuch 
 
HGO   Hessische Gemeindeordnung 
 
HKR   Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes 
 
KdU   Kosten der Unterkunft 
 
KDZ   Kommunales Dienstleistungszentrum 
 
KFA   Kommunaler Finanzierungsanteil 
 
KJC   Kommunales Jobcenter 
 
KoA-VV  Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift 
 
KVKR   Kommunaler Verwaltungskontenrahmen 
 
SGB    Sozialgesetzbuch 
 
NKRS   Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem 
 
TVöD   Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
 
zkT   zugelassener kommunaler Träger 
 
ZVK   Zusatzversorgungskasse 
 



 

 
Seite 4 von 37 

1 Vermögensrechnung (Bilanz) 
 

Nr. Bezeichnung 31.12.2021 31.12.2020 Nr. Bezeichnung 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Aktiva    Passiva    
1 Anlagevermögen 110.128,74 183.443,90 1 Eigenkapital 0,00 0,00 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 31.075,43 1.1 Netto-Position 0,00 0,00 
1.2 Sachanlagen 110.128,74 152.368,47 1.2 Ergebnisverwendung 3.338.959,70 3.917.511,38 
    1.2.1 Ergebnisvortrag -3.917.511,38 -3.691.073,00 
2 Umlaufvermögen 13.730.895,88 13.736.450,91 1.2.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -3.917.511,38 -3.691.073,00 

2.1 Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 9.322.848,92 8.433.466,23 1.2.2 Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss 578.551,68 -226.438,38 

2.1.1 
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, 
Transferleistungen, Investitionszuweisungen 
und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

9.016.552,11 8.193.101,96 1.2.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss 578.551,68 -226.438,38 

2.1.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 202.294,77 220.605,10 2 Rückstellungen 11.015.991,39 11.079.467,35 

2.1.3 

Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen und gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und 
Sondervermögen 

98.938,85 18.059,17 2.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 10.576.934,89 10.071.134,72 

2.1.4 Sonstige Vermögensgegenstände 5.063,19 1.700,00 2.2 Sonstige Rückstellungen 439.056,50 1.008.332,63 
2.2 Flüssige Mittel  4.408.046,96 5.302.984,68 3 Verbindlichkeiten 9.364.461,80 10.369.091,10 

    3.1 

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 
Zuschüssen, Transferleistungen und 
Investitionszuweisungen und –zuschüssen, 
Investitionsbeiträgen 

394.625,36 686.134,79 

3 Rechnungsabgrenzungsposten  6.200.468,87 6.511.152,26 3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 386.306,84 179.846,05 

    3.3 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht, und 
Sondervermögen 

0,00 124.644,36 

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag  3.338.959,70 3.917.511,38 3.4 Sonstige Verbindlichkeiten 8.583.529,60 9.378.465,90 

        
    4 Rechnungsabgrenzungsposten 3.000.000,00 2.900.000,00 
        
        
        
        
 Summe Aktiva 23.380.453,19 24.348.558,45  Summe Passiva 23.380.453,19 24.348.558,45 
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2 Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) 

2.1 Gesamtergebnisrechnung 
 

Nr. Konten Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 

Fort-
geschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

 
Haushaltsplan 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich fort-
geschriebener 

Ansatz / Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
 

Haushaltsplan 
2020 2021 2021 (Sp. 5 ./. Sp. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.871,00 8.000,00 9.993,92 -1.993,92 

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -
erstattungen 43.606.664,05 43.894.281,42 43.782.614,26 111.667,16 

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 55 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 89.603.361,53 93.763.324,00 94.531.815,21 -768.491,21 

7 540-543 
Erträge aus Zuweisungen und 
Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen  

0,00 0,00 0,00 0,00 

8 546 

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen 
und Investitionsbeiträgen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.388.396,54 5.500,00 1.807.057,29 -1.801.557,29 

10   Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 
bis 9) 134.603.293,12 137.671.105,42 140.131.480,68 -2.460.375,26 

11 
62, 63, 

640-643, 
647-649, 

65 
Personalaufwendungen 17.318.131,50 18.435.769,42 17.403.323,71 1.032.445,71 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 935.181,00 638.986,00 444.953,00 194.033,00 

13 60, 61, 
67-69 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 4.157.904,83 3.647.990,00 4.611.792,65 -963.802,65 

14 66 Abschreibungen  -518.984,09 961.000,00 34.722,24 926.277,76 

15 71 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 73 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

17 72 Transferaufwendungen 112.973.473,91 114.036.660,00 117.089.661,13 -3.053.001,13 

18 70, 74, 
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.058,00 700,00 100,00 600,00 

19   Summe der ordentlichen 
Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 134.866.765,15 137.721.105,42 139.584.552,73 -1.863.447,31 

20   Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -263.472,03 -50.000,00 546.927,95 -596.927,95 

21 56, 57 Finanzerträge 37.033,65 50.000,00 31.623,73 18.376,27 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 
23   Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 37.033,65 50.000,00 31.623,73 18.376,27 

24   Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 
23) -226.438,38 0,00 578.551,68 -578.551,68 

25 59 Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00 0,00 
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

27   Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 
Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00 

28   Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) -226.438,38 0,00 578.551,68 -578.551,68 
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Die Gesamtergebnisrechnung ist die Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge im 
Haushaltsjahr. Die Jahresergebnisse der verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen 
werden im vorgegebenen Muster abgebildet und den jeweiligen Haushaltsansätzen 
gegenübergestellt. 
 
Mit der Gesamtergebnisrechnung werden das ordentliche und das außerordentliche 
Jahresergebnis ermittelt. 
 
Nähere Erläuterungen der einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung befinden sich 
im Anhang. 
 
 

2.2 Teilergebnisrechnungen 
 
Während in der Gesamtergebnisrechnung Aufwendungen und Erträge auf der 
Gesamthaushaltsebene betrachtet werden, ermöglichen die Teilergebnisrechnungen einen 
detaillierten Blick auf die einzelnen Produkte des Jobcenters. 
 
In den nachfolgenden Teilergebnisrechnungen werden daher, gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO, 
die Aufwendungen und Erträge eines jeden Produktes abgebildet. Außerdem erfolgt eine 
Gegenüberstellung der Ist-Werte mit den Planansätzen der Teilhaushalte. 
 
Abweichend von den gesetzlichen Vorgaben erfolgt direkt im Anschluss an die jeweiligen 
Abbildungen der Teilergebnisrechnung eine Erläuterung des Ergebnisses. Die abweichende 
Darstellung wurde gewählt, da auch bei der Haushaltsplanung die Erläuterungen direkt nach 
den Planzahlen aufgeführt sind. Durch diesen Aufbau wird ein einheitliches Bild erzeugt, 
welches zugleich den finanziellen Aufbau des Jobcenters erläutert. 
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2.2.1 Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten 
 

Nr. Konten Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 

Fort-geschriebener 
Ansatz des 

Haushaltsjahres 
 

Haushaltsplan 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich fort-
geschriebener 

Ansatz / Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
 

Haushaltsplan 

2020 2021 2021 (Sp. 5 ./. Sp. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.871,00 8.000,00 9.993,92 -1.993,92 
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.473.968,62 3.827.441,42 3.856.911,57 -29.470,15 

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 55 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 17.154.233,38 18.950.504,00 17.945.505,15 1.004.998,85 

7 540-543 
Erträge aus Zuweisungen und 
Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen  

0,00 0,00 0,00 0,00 

8 546 

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 5.254,20 5.500,00 5.632,20 -132,20 

10   Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 
bis 9) 20.638.327,20 22.791.445,42 21.818.042,84 973.402,58 

11 
62, 63, 

640-643, 
647-649, 

65 
Personalaufwendungen 17.318.131,50 18.435.769,42 17.403.323,71 1.032.445,71 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 935.181,00 638.986,00 444.953,00 194.033,00 

13 60, 61, 
67-69 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 4.113.240,71 3.647.990,00 4.413.914,55 -765.924,55 

14 66 Abschreibungen  -1.465.811,98 118.000,00 -991.176,37 1.109.176,37 

15 71 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 73 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 70, 74, 
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.058,00 700,00 100,00 600,00 

19   Summe der ordentlichen 
Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20.901.799,23 22.841.445,42 21.271.114,89 1.570.330,53 

20   Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -263.472,03 -50.000,00 546.927,95 -596.927,95 

21 56, 57 Finanzerträge 37.033,65 50.000,00 31.623,73 18.376,27 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 
23   Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 37.033,65 50.000,00 31.623,73 18.376,27 

24   Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 
23) -226.438,38 0,00 578.551,68 -578.551,68 

25 59 Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00 0,00 
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

27   Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 
Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00 

28   Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) -226.438,38 0,00 578.551,68 -578.551,68 
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2.2.1.1 Erläuterungen zum Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten 
 
 
Kostenträger: Bund: 84,80 % 
 Lahn-Dill-Kreis: 15,20 % 
 
Budgetierung: Budgetierung durch Bundeshaushalt (gegenseitige Deckungsfähigkeit zu 
 Budget Eingliederungsleistungen Produkt 13.31.2.04) 
 
 
Die Erträge für das Produkt Verwaltungskosten beinhalten hauptsächlich den kommunalen 
Finanzierungsanteil (KFA) des Lahn-Dill-Kreises und die Beteiligung des Bundes an den 
Verwaltungskosten.  
 
Für die Abrechnung mit dem Bund als Kostenträger ist eine kamerale Abrechnung 
vorgeschrieben (Darstellung der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen). Die 
Abbildung dieser kameralen Sichtweise führt im Jahresabschluss zu Verzerrungen bei der 
periodengerechten Darstellung der Erträge und Aufwendungen. 
 
Die Aufwendungen setzen sich zu Großteilen aus den Personalaufwendungen sowie den 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammen. 
 
Das Jahresergebnis entspricht exakt dem Wert der Gesamtergebnisrechnung, da alle 
weiteren Teilergebnisrechnungen mit einem Jahresergebnis von 0,00 € abschließen. Dies ist 
damit zu begründen, dass das Jobcenter sich in den nachfolgenden Teilergebnisrechnungen 
jeweils zu 100 % refinanziert. 
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2.2.2 Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe 
 

Nr. Konten Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 

Fort-
geschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

 
Haushaltsplan 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich fort-
geschriebener 

Ansatz / Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
 

Haushaltsplan 
2020 2021 2021 (Sp. 5 ./. Sp. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 55 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 60.586.754,68 61.818.160,00 64.370.497,06 -2.552.337,06 

7 540-543 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 
für laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen  

0,00 0,00 0,00 0,00 

8 546 
Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.028.983,17 0,00 726.702,69 -726.702,69 

10   Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 
bis 9) 61.615.737,85 61.818.160,00 65.097.199,75 -3.279.039,75 

11 
62, 63, 

640-643, 
647-649, 

65 
Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 60, 61, 
67-69 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 66 Abschreibungen  460.792,75 400.000,00 529.772,91 -129.772,91 

15 71 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 73 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

17 72 Transferaufwendungen 61.154.945,10 61.418.160,00 64.567.426,84 -3.149.266,84 

18 70, 74, 
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

19   Summe der ordentlichen Aufwendungen 
(Nr. 11 bis 18) 61.615.737,85 61.818.160,00 65.097.199,75 -3.279.039,75 

20   Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 
23   Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 

24   Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 59 Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00 0,00 
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

27   Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 
26) 0,00 0,00 0,00 0,00 

28   Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.2.1 Erläuterungen zum Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe 
 
 
Kostenträger: Bund: 100,00 % 
 Lahn-Dill-Kreis: 0,00 % 
 
Budgetierung: keine Budgetierung 
 
 
Als Regel- und Mehrbedarfe (auch „passive Leistungen“) bezeichnet man unter anderem die 
Kosten für: 
 

- Arbeitslosengeld II (für erwerbsfähige Leistungsberechtigte), 
- Sozialgeld (für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte) und für 
- Sozialversicherungsbeiträge. 

 
Für die Abrechnung mit dem Bund als Kostenträger ist eine kamerale Abrechnung 
vorgeschrieben (Darstellung der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen). Die 
Abbildung dieser kameralen Sichtweise führt im Jahresabschluss zu Verzerrungen bei der 
periodengerechten Darstellung der Erträge und Aufwendungen. 
 
Um diese Verzerrungen auszugleichen und ein realistisches Bild der Ertrags- und 
Aufwandslage darzustellen, wurden entsprechende Rückstellungen von rund 0,7  Mio. € 
verrechnet. 
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2.2.3 Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft 
 

Nr. Konten Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 

Fort-
geschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

 
Haushaltsplan 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich fort-
geschriebener 

Ansatz / 
Ergebnis des 

Haushaltsjahres 
 

Haushaltsplan 

2020 2021 2021 (Sp. 5 ./. Sp. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 38.872.738,88 38.400.000,00 38.657.256,81 -257.256,81 

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 55 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 2.687.670,62 3.020.100,00 2.052.305,24 967.794,76 

7 540-543 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 
für laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen  

0,00 0,00 0,00 0,00 

8 546 
Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 205.328,81 0,00 1.043.612,94 -1.043.612,94 

10   Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 
bis 9) 41.765.738,31 41.420.100,00 41.753.174,99 -333.074,99 

11 
62, 63, 

640-643, 
647-649, 

65 
Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 60, 61, 
67-69 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 66 Abschreibungen  388.426,18 370.000,00 445.099,08 -75.099,08 

15 71 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 73 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

17 72 Transferaufwendungen 41.377.312,13 41.050.100,00 41.308.075,91 -257.975,91 

18 70, 74, 
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

19   Summe der ordentlichen Aufwendungen 
(Nr. 11 bis 18) 41.765.738,31 41.420.100,00 41.753.174,99 -333.074,99 

20   Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0,00 0,00 0,00 -0,00 

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 
23   Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 

24   Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 0,00 0,00 0,00 -0,00 

25 59 Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00 0,00 
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

27   Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 
26) 0,00 0,00 0,00 0,00 

28   Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) 0,00 0,00 0,00 -0,00 
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2.2.3.1 Erläuterungen zum Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft 
 
 
Kostenträger: Bund: 0,00 % 
 Lahn-Dill-Kreis: 100,00 % 
 
Budgetierung: keine Budgetierung 
 
 
Kosten der Unterkunft sind kommunale Leistungen neben „Bildung und Teilhabe“ und 
kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II. 
 
Die Kosten des Produktes orientieren sich dabei an der allgemeinen Entwicklung der Miet- 
und insbesondere auch der Mietnebenkosten. 
 
Für die Abrechnung mit dem Lahn-Dill-Kreis als Kostenträger ist eine kamerale Abrechnung 
vorgeschrieben (Darstellung der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen). Die 
Abbildung dieser kameralen Sichtweise führt im Jahresabschluss zu Verzerrungen bei der 
periodengerechten Darstellung der Erträge und Aufwendungen. 
 
Um diese Verzerrungen auszugleichen und ein realistisches Bild der Ertrags- und 
Aufwandslage darzustellen, wurden Rückstellungen von rund 1,044 Mio. € verrechnet. 
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2.2.4 Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen 
 

Nr. Konten Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 

Fort-
geschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

 
Haushaltsplan 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich fort-
geschriebener 

Ansatz / Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
 

Haushaltsplan 
2020 2021 2021 (Sp. 5 ./. Sp. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 55 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 9.081.839,38 9.952.000,00 10.096.041,50 -144.041,50 

7 540-543 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 
für laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen  

0,00 0,00 0,00 0,00 

8 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen 
und Investitionsbeiträgen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 148.830,36 0,00 0,00 0,00 

10   Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 
9) 9.230.669,74 9.952.000,00 10.096.041,50 -144.041,50 

11 
62, 63, 

640-643, 
647-649, 

65 
Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 60, 61, 
67-69 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 0,00 0,00 197.878,10 -197.878,10 

14 66 Abschreibungen  96.803,34 72.000,00 49.668,35 22.331,65 

15 71 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 73 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

17 72 Transferaufwendungen 9.133.866,40 9.880.000,00 9.848.495,05 31.504,95 

18 70, 74, 
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

19   Summe der ordentlichen Aufwendungen 
(Nr. 11 bis 18) 9.230.669,74 9.952.000,00 10.096.041,50 -144.041,50 

20   Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 
23   Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 

24   Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 59 Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00 0,00 
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

27   Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 
26) 0,00 0,00 0,00 0,00 

28   Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.4.1 Erläuterungen zum Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen 
 
 
Kostenträger: Bund: 100,00 % 
 Lahn-Dill-Kreis: 0,00 % 
 
Budgetierung: Budgetierung durch Bundeshaushalt (gegenseitige Deckungsfähigkeit zu 
 Budget Verwaltungskosten Produkt 13.31.2.01) 
 
 
Als Eingliederungsleistungen (auch „aktive Leistungen“) bezeichnet man die Kosten für 
Maßnahmen, die das Ziel haben, die Integration in die Erwerbsfähigkeit zu fördern und zu 
unterstützen. Hierunter versteht man z. B. 
 

- die Unterstützung bei der Aufnahme einer Arbeitsstelle oder Berufsausbildung, 
- die gezielte Förderung besonderer Personengruppen (Alleinerziehende, Menschen 

mit Behinderungen, junge Menschen) oder auch 
- die berufliche Qualifizierung zur Deckung des künftigen Fachkräftebedarfes. 

 
Für die Abrechnung mit dem Bund als Kostenträger ist eine kamerale Abrechnung 
vorgeschrieben (Darstellung der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen). Die 
Abbildung dieser kameralen Sichtweise führt im Jahresabschluss zu Verzerrungen bei der 
periodengerechten Darstellung der Erträge und Aufwendungen. 
 
Um diese Verzerrungen auszugleichen und ein realistisches Bild der Ertrags- und 
Aufwandslage darzustellen, wurden Rückstellungen von annähernd 198 T€ gebildet. 
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2.2.5 Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen 
 

Nr. Konten Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 

Fort-
geschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich fort-
geschriebener 

Ansatz / 
Ergebnis des 

Haushaltsjahres  

2020 2021 2021 (Sp. 5 ./. Sp. 6) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.259.956,55 1.666.840,00 1.268.445,88 398.394,12 

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 55 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 92.863,47 22.560,00 67.466,26 -44.906,26 

7 540-543 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 
für laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen  

0,00 0,00 0,00 0,00 

8 546 

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 31.109,46 -31.109,46 

10   Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 
bis 9) 1.352.820,02 1.689.400,00 1.367.021,60 322.378,40 

11 
62, 63, 

640-643, 
647-649, 

65 
Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 60, 61, 
67-69 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 44.664,12 0,00 0,00 0,00 

14 66 Abschreibungen  805,62 1.000,00 1.358,27 -358,27 

15 71 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

16 73 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

17 72 Transferaufwendungen 1.307.350,28 1.688.400,00 1.365.663,33 322.736,67 

18 70, 74, 
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

19   Summe der ordentlichen Aufwendungen 
(Nr. 11 bis 18) 1.352.820,02 1.689.400,00 1.367.021,60 322.378,40 

20   Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 
23   Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0,00 0,00 0,00 0,00 

24   Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 
23) 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 59 Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00 0,00 
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

27   Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 
Nr. 26) 0,00 0,00 0,00 0,00 

28   Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.5.1 Erläuterungen zum Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen 
 
 
Kostenträger: Bund: 0,00 % 
 Lahn-Dill-Kreis: 100,00 % 
 
Budgetierung: keine Budgetierung 
 
 
Das Produkt „weitere kommunale Leistungen“ beinhaltet überwiegend Leistungen für 
„Bildung und Teilhabe“ wie zum Beispiel: 
 

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schüler*innen und für Kinder, die 
eine Kindertageseinrichtung besuchen, 

- Schulbedarf für Schüler*innen oder auch  
- Lernförderung für Schüler*innen. 

 
Die Abrechnung mit dem Lahn-Dill-Kreis als Kostenträger basiert auf kameralen Werten 
(Darstellung der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen). Die Abbildung dieser 
kameralen Sichtweise führt im Jahresabschluss zu Verzerrungen bei der periodengerechten 
Darstellung der Erträge und Aufwendungen. 
 
Um diese Verzerrungen auszugleichen und ein realistisches Bild der Ertrags- und 
Aufwandslage darzustellen, wurden Rückstellungen von rund 31.000 € verrechnet. 
 
  



 

 
Seite 17 von 37 

3 Finanzrechnung 
In der Gesamtfinanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanztätigkeit sowie die 
haushaltsunwirksamen Zahlungen nachgewiesen. Den Werten der Gesamtfinanzrechnung 
sind die fortgeschriebenen Planansätze des Finanzhaushalts gegenüberzustellen und die 
Planabweichungen darzustellen (§ 47 Abs. 4 GemHVO). Aus der Gesamtfinanzrechnung 
wird der Finanzmittelfluss des Haushaltsjahres abgebildet. 
 

Nr. Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 
Fortgeschriebener 

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz / Ergebnis 

des 
Haushaltsjahres 

2020 2021 2021 (Sp. 4 ./. Sp. 5 
1 2 3 4 5 6 

1 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung -226.438,38 0,00 578.551,68 -578.551,68 

2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 101.585,49 100.000,00 90.138,72 9.861,28 

3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  0,00 0,00 0,00 0,00 
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -506.686,18 -200.000,00 -63.475,96 -136.524,04 

5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und 
Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen 
sind 

-204.440,35 -350.000,00 -578.699,30 228.699,30 

8 

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die 
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind 

923.863,35 450.000,00 -904.629,30 1.354.629,30 

9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(Nr. 1 bis 8) 87.883,93 0,00 -878.114,16 878.114,16 

10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

11 
+ Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 
des immateriellen Anlagevermögens 

0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen -59.278,86 50.000,00 -16.823,56 66.823,56 

13 + Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 
14) -59.278,86 0,00 -16.823,56 16.823,56 

16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren 
Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren 
Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./. 
17) 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. 
fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, 
Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. 
fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, 
Rückzahlung von Kassenkrediten) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./. 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 
15, 18 und 21) 28.605,07 0,00 -894.937,72 894.937,72 

23 Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 5.274.379,61 4.000.000,00 5.302.984,68 -1.302.984,68 

24 Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im 
Haushaltsjahr (Nr. 22) 28.605,07 0,00 -894.937,72 894.937,72 

25 Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 
(Nr. 23 und Nr. 24) 5.302.984,68 4.000.000,00 4.408.046,96 -408.046,96 
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4 Anhang 
 zum Jahresabschluss des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill, 
 AöR des Lahn-Dill-Kreises, zum 31.12.2021 
 

4.1 Allgemeine Grundsätze 
 
Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften zum § 49 GemHVO. 
Abweichend hiervon werden nach der Gesamtergebnisrechnung zunächst die 
Teilergebnisrechnungen und anschließend die Finanzrechnung abgebildet. 
 
Das Anlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Abschreibungsmethode findet 
ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungssätze orientieren 
sich an der aktuellen NKRS Abschreibungstabelle Hessen. 
 
Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Haushaltsjahr 
für den einzelnen Vermögensgegenstand 250 €, aber nicht 1.000 € übersteigen, wird ein 
Sammelposten gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO gebildet. 
 
Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr seiner Bildung und den folgenden vier 
Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufzulösen. Scheidet ein solcher 
Vermögensgegenstand in der Zwischenzeit aus dem Anlagevermögen aus, wird der 
Sammelposten nicht vermindert. 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder 
mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, 
deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, werden pauschale Wertberichtigungen 
vorgenommen. 
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risken und ungewisse 
Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert. 
 
Den Beschäftigten ist eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach den Regeln der 
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zugesagt, die den versicherten Arbeitnehmern eine 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung gewährleistet und die über die ZVK 
Wiesbaden gesichert ist. Der Umlagesatz beträgt seit dem 01.07.2018 7,0 % der Bruttolohn- 
und Gehaltssumme. 
 
Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill zahlte ein zusätzliches "Sanierungsgeld" von 2,3 % der 
Bruttolohn- und Gehaltssumme. Das Sanierungsgeld ist eine Mitgliederleistung zur Deckung 
des Finanzbedarfs der Zusatzversorgungskasse. 
 
Entsprechend der allgemeinen Bilanzierungspraxis ist diese mittelbare Verpflichtung der 
Anstalt, im Hinblick auf die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse, im 
Jahresabschluss nicht passiviert. 
 



 

 
Seite 19 von 37 

4.2 Erläuterung der Vermögensrechnung 

4.2.1 Aktiva 

4.2.1.1 Anlagevermögen 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände 
Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände ist auf 0,00 € gesunken. 
 
Sachanlagen 
Bei den technischen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist der Wert auf 
110.128,74 € gesunken. 
 
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der als 
Anlage 1 beigefügten Anlagenübersicht. 
 
 

4.2.1.2 Umlaufvermögen 
 
Den überwiegenden Anteil am Umlaufvermögen nehmen die Forderungen aus 
Transferleistungen mit einem Gesamtwert von 8.655.395,13 € ein. 
 
Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert abzüglich angemessener 
Wertberichtigung auszuweisen. 
 
Art der 
Forderung 

Wert der 
Forderung 

Wertberichtigung 
pauschal  

Wert der Forderung 
abzgl. Wertberichtigung 

Forderungen aus 
Transferleistungen 8.655.395,13 € 256.079,15 € 8.399.315,98 €  

 
Die Laufzeiten der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände ergeben sich 
aus der als Anlage 2 beigefügten Forderungsübersicht. 
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Stichtag auf 5.063,19 €. 
 
Das Guthaben der Frankiermaschine wurde zum 31.12.2021 ermittelt und erfasst. 
 
Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen 
angesetzt. 
 
 

4.2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag 
geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen. Bei dem ausgewiesenen Betrag von 6.200.468,87 € handelt es sich 
hauptsächlich um Transferleistungen für Januar 2022. Außerdem wird die 
Beamtenbesoldung für Januar 2022 abgebildet. 
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4.2.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
 
Zum Bilanzstichtag übersteigt die Summe der Schuldenposten die Summe der als 
Vermögensgegenstände auszuweisenden Beträge. Daher ist dieser Betrag auf der Aktivseite 
der Bilanz gemäß § 25 Abs. 5 GemHVO als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ 
ausgewiesen. 
 
 

4.2.2 Passiva 

4.2.2.1 Eigenkapital 
 
Die Netto-Position ist die Differenz zwischen dem Vermögen und den 
Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie den Rückstellungen, Verbindlichkeiten 
und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. 
 
Die Anstalt war bereits zur Eröffnungsbilanz erheblich unterfinanziert. Zurückzuführen war 
dies auf die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. 
 
Angesichts der geleisteten Vorschüsse vom Bund, dem Land Hessen und dem Lahn-Dill-
Kreis für den Bedarf finanzieller Mittel zur Erledigung der Aufgaben nach SGB II, drohen der 
Anstalt keine Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen 
Eigenkapitalausstattung. Da sich die AöR nicht in einer Wettbewerbssituation befindet, ist 
eine Ausstattung mit Eigenkapital nicht zwingend erforderlich, sie sollte aber auch nicht 
dauerhaft negativ sein. 
 
Im Übrigen haftet der Anstaltsträger für die Verbindlichkeiten der AöR unbeschränkt, soweit 
das Vermögen der AöR hierfür nicht ausreicht (§ 126a Abs. 4 HGO). 
 

4.2.2.2 Rückstellungen 
 
Rückstellungen für Pensionen - § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO 
Als Grundlage für die Bildung und Erfassung der Rückstellungen für Pensionen liegt ein 
Gutachten des Kommunalen Dienstleistungszentrums für Personal und Versorgung 
Wiesbaden (Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau) vor. 
 
Die Bemessung erfolgt unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6 % entsprechend 
§ 6a EStG. 
 
Als Stichtag für die Bemessung ist der 31.12.2021 herangezogen worden. Die Zuführung für 
das Jahr 2021 liegt bei 346.679,00 €. 
 
Am Bilanzstichtag ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszins in 
Höhe von 6 % höher als der von der Bundesbank bekanntgegebenen gültigen 
Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB in Höhe von 1,87 % (Teilwert 10-Jahresdurchschnitt 
14.924.310,00 €). Somit beträgt der bilanzierte Wert 8.008.512,00 €. 
 
 
Rückstellungen für Beihilfen - § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO 
Als Grundlage für die Bildung und Erfassung der Rückstellungen für Beihilfen liegt ein 
Gutachten des Kommunalen Dienstleistungszentrums für Personal und Versorgung 
Wiesbaden (Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau) vor. 
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Die Bemessung erfolgt unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5,5 % angelehnt an 
§ 6 EStG. 
 
Als Stichtag für die Bemessung ist der 31.12.2021 herangezogen worden. Die Zuführung für 
das Jahr 2021 liegt bei 98.274,00 €. 
 
 
Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten - § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 
Die Bemessung erfolgt unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5,5 %. Als Stichtag für 
die Bemessung ist der 31.12.2021 herangezogen worden. 
 
 
Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen, insbesondere der sonstigen 
Rückstellungen, ergibt sich aus der als Anlage 3 beigefügten Rückstellungsübersicht. 
 

4.2.2.3 Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 394.625,36 €. Hierbei handelt es sich zu 
Großteilen um Zahlungen an Maßnahmeträger, die erst nach Überprüfung der 
Anwesenheitslisten der teilnehmenden Personen – und somit nach Abschluss des jeweiligen 
Monats - gezahlt werden. Durch diese vertragliche Vereinbarung werden Zahlungen im Jahr 
2022 für das Jahr 2021 veranlasst.  
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Die Summe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt 386.306,84 €.  
 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 
Zum Jahresende 2021 bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber dem Lahn-Dill-Kreis.  
 
Sonstige Verbindlichkeiten 
Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren zu Großteilen aus den Forderungen des 
Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gegenüber externen Kund*innen, welche nach 
Forderungen aus Bundesleistungen oder aus kommunalen Leistungen differenziert sind. 
 
Jeder Geldeingang auf vorhandene Forderungen wird anhand dieser Differenzierung durch 
das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill an den entsprechenden Träger weitergeleitet. Hierdurch 
reduzieren sich die noch offenen Forderungen des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill und in 
der Folge auch die vorhandenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Lahn-Dill-Kreis oder dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 
 
Insofern sind die ausgewiesenen Verbindlichkeiten das Pendant zu den Forderungen aus 
Transferleistungen. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten ergibt sich 
aus der als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitenübersicht. 
 
Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. Sie sind nicht durch 
Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert. 
 

4.2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Abschluss-
stichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit 
nach diesem Tag darstellen. Bei dem ausgewiesenen Betrag von 3.000.000,00 € handelt es 
um Einzahlungen für Transferleistungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 
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4.3 Erläuterung der Ergebnisrechnung 
 
Das Jahresergebnis steht in direktem Zusammenhang zu der Entwicklung der Anzahl der 
Kund*innen des Jobcenters. Die Transferleistungen werden dabei zu 100 % durch die 
jeweiligen Kostenträger erstattet oder sind zumindest teilweise budgetiert. 
 
Gleichwohl beeinflusst die Art der finanziellen Abrechnung das Jahresergebnis, da die 
angewandte Kameralistik mit der hier praktizierten Doppik zu Verzerrungen in der 
periodengerechten Darstellung führt. 
 

4.3.1 Ordentliche Erträge 

4.3.1.1 Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen 
 
Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen liegen mit einem Ergebnis von 
rund 43,7 Mio. € um ca. 111.000 € unter dem Planansatz. Die aufgeführten Erträge zeigen 
dabei zu Großteilen den Finanzierungsanteil des Lahn-Dill-Kreises auf. 
 
Grund für die Abweichung ist die nur schwer zu planende Entwicklung der Fallzahlen unserer 
Kund*innen und der mit dem jeweiligen Leistungsanspruch verbundenen Erstattungspflicht 
des Lahn-Dill-Kreises für diese Kosten. Die Planzahlen des Lahn-Dill-Kreises werden 
entsprechend in den Haushalt des Jobcenters übernommen. 
 
Gleichwohl entstehen Abweichungen aufgrund der vorgeschriebenen kameralen Abrechnung 
(Darstellung der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen) mit dem Lahn-Dill-Kreis als 
Kostenträger. Die Abbildung dieser kameralen Sichtweise führt im Jahresabschluss zu 
Verzerrungen bei der periodengerechten Darstellung der Erträge und Aufwendungen. 
 
 

4.3.1.2 Erträge aus Transferleistungen 
 
Die Erträge aus Transferleistungen liegen mit ca. 94,5 Mio. € um ca. 770.000 € über dem 
Planansatz. Die aufgeführten Erträge zeigen zu Großteilen den Finanzierungsanteil des 
Bundes auf. Ebenso werden über diese Kontengruppe die Forderungen des Kommunalen 
Jobcenters Lahn-Dill gegenüber Dritten abgebildet. 
 
Grund für die Abweichung ist die nur schwer zu planende Entwicklung der Fallzahlen unserer 
Kund*innen und der mit dem jeweiligen Leistungsanspruch verbundenen Erstattungspflicht 
des Bundes für diese Kosten.  
 
 

4.3.1.3 Übrige Erträge 
 
Zu den übrigen Erträgen zählen „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ und „sonstige 
ordentliche Erträge“, denen keine nennenswerten Planwerte gegenüberstehen. 
 
Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen bei einem Wert von 1.807.057,29 €. Dazu zählt 
das Konto „andere sonstige betriebliche Erträge“ und zeigt mit 1.801.425,09 € die Erträge, 
welche durch die Verrechnung der Rückstellungen in den Teilergebnisrechnungen der 
Transferleistungen entstanden sind. Diese wurden verrechnet, um die Verzerrungen in der 
doppischen Darstellung auszugleichen, welche durch die vorgeschriebene kameralen 
Abrechnungen entstanden sind. 
 
Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch die Verrechnung von Rückstellungen beeinflusst. 
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4.3.2 Ordentliche Aufwendungen 

4.3.2.1 Personalaufwendungen 
 
Der Personalaufwand liegt um ca. 1 Mio. € unter dem Planansatz von ca. 18,5 Mio. €. 
 
Die Abweichung ist auf nicht besetzte Stellen im Haushaltsjahr zurückzuführen und stellt 
eine normale Abweichung dar. 
 

4.3.2.2 Versorgungsaufwendungen 
 
Unter die Versorgungsaufwendungen fallen die Rückstellungen für Pensions- und 
Beihilfeverpflichtungen. Das Ergebnis liegt mit rd. 195.000 € unter dem Planwert von 
638.986 €. Die Abweichungen sind entstanden durch einen Zugang von Beamt*innen mit 
entsprechenden Rückstellungswerten und den Eintritt einer Beamt*innen in den 
Versorgungsstand. 
 
Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill beteiligt sich mit Umlagezahlungen an einer 
Pensionskasse. 
 

4.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Ergebnis von 
4,61 Mio. € um ca. 950.000 € über dem Planansatz. Die Abweichung ist nicht auf einen 
einzelnen Sachverhalt zurückzuführen. Vielmehr handelt es sich um eine Vielzahl von 
Sachverhalten. 
 
Nicht in der ursprünglichen Planung berücksichtigt, waren die Aufwendungen auf dem Konto 
„Qualifizierung“ von ca. 300.000 € denen jedoch Erträge auf dem Konto „Kostenerstattungen 
von sonstigen öffentlichen Bereichen“ in entsprechender Höhe entgegenstehen. Es handelt 
sich hierbei um Buchungen aus dem jährlichen Förderinstrument „Ausbildungs- und 
Qualifizierungsbudget (AQB)“ des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration 
(HMSI). Dieses AQB beinhaltet, je nach beantragter bzw. genehmigter Förderung jährlich 
unterschiedliche Förderschwerpunkte und finanzielle Mittel. 
 
Die Corona-Pandemie führte bei vielen Positionen zu direkten aber auch indirekten Kosten, 
die zu erheblichen Planabweichungen geführt haben: 

• Um die Telearbeit zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes auszuweiten wurden 
weitere IT-Geräte geleast, wodurch eine Planüberschreitung von annähernd 30.000 € 
auf dem Konto „Miete Büroeinrichtung“ entstanden ist. 

• Die gesetzlich vorgeschriebene Bereitstellung von Corona Selbsttests und 
medizinischen Masken für Mitarbeitende sowie die Erweiterung der 
Homeofficemöglichkeiten durch den Einkauf weiterer Monitore führten zu einer 
Planüberschreitung von ca. 137.000 € auf dem Sachkonto „Verbrauchsmaterialien 

• Die „Porto- und Versandkosten“ zeigen eine Planüberschreitung von 40.000 € auf, da 
die gesetzlich vorgeschriebenen coronabedingten Einmalzahlungen an unsere 
Kund*innen durch die jeweiligen Bescheide zu einem entsprechenden Mehraufwand 
geführt haben. 

• Externe Raum- und Verpflegungskosten haben zu Mehrkosten von über 60.000 € 
geführt, da die Räumlichkeiten des Jobcenters in Verbindung mit den 
vorgeschriebenen Corona-Abstandsregelungen z. B. keine Fortführung unserer intern 
verpflichtenden Beratungsschulung ermöglicht hätten. Gleichwohl wurde der 
Schulungsrückstand aus dem Jahr 2020 im Jahr 2021 nachgeholt, was ebenfalls zur 
Planüberschreitung von 210.000 € bei „Fort- und Weiterbildung“ beigetragen hat. Im 
Verlauf des Jahres 2021 wurde zudem ein Spitzenwert von 27 Studierenden 
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(berufsbegleitend und dual) unterschiedlicher Jahrgänge erreicht, der einerseits zu 
hohen Studienkosten geführt hat, andererseits aber die Personalgewinnung, -
entwicklung und -sicherung unterstützt. 

• Bei „Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“ entstand eine Planabweichung von annähernd 
150.000 €. Die Beauftragungen bezogen sich auf die Auswahl und Einführung eines 
neuen Internetauftritts sowie eines neuen Intranets sowie eine 
Organisationsuntersuchung für das Team 24, in dem die Aufgaben Controlling, 
Systembetreuung und Fachanleitung zusammengeführt sind und dass eine 
Schlüsselfunktion bei der weiteren Digitalisierung im Jobcenter einnimmt. Weitere 
Kosten entstanden bei der Beratung und externen Durchführung von strategisch 
wichtiger Stellenbesetzungsverfahren, z. B. dem Potenzialanalyseverfahren für 
Nachwuchsführungskräfte, in Höhe von 40.000 €. Mittelbar coronabedingt sind auch 
Kosten für die konzeptionelle Beratung eines neuen Raumkonzeptes. Durch die 
Trennung der Bereiche „Beratung“ und „Arbeit“, konnten wir während der 
Coronapandemie durchgehend auch persönliche Gespräche anbieten. Dieses 
Konzept behalten wir unabhängig vom Pandemiegeschehen auch für die Zukunft bei.  

 

4.3.2.4 Abschreibungen 
 
Die „Abschreibungen auf Anlagevermögen“ des Jahres 2021 belaufen sich auf 90.138,72 €. 
 
Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert abzüglich angemessener 
Wertberichtigung auszuweisen. Die Wertberichtigung wurde zum Jahresende um 
1.097.236,61 € gemindert. 
 
Die Einzelwertberichtigungen beziffern sich auf dem Sachkonto „Abschreibung Forderung 
wegen Uneinbringlichkeit“ auf rund 1.042.000,00 €. 
 

4.3.2.5 Transferaufwendungen 
 
Die Aufwendungen für Transferleistungen liegen mit ca. 117 Mio. € um ca. 3 Mio. € über dem 
Planansatz. 
 
Die Aufwendungen stehen in enger Verbindung zu der allgemeinen Entwicklung der 
Fallzahlen unserer Kund*innen sowie dem damit einhergehenden Rechtsanspruch auf 
staatliche Leistungen.  
 
Im Jahr 2021 wurden aufgrund der Corona Pandemie gesetzliche Einmalzahlungen (Corona-
Prämie/Kinderfreizeitbonus) gewährt. Diese haben einen Mehraufwand von über 2 Mio. € 
erzeugt. 
 

4.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt das Sachkonto „KFZ-Steuer“ mit einem 
Betrag von 100,00 €. 
 

4.3.3 Finanzergebnis 
 
Das Jahresergebnis weist einen Ertrag von 31.623,73 € aus. Zu Großteilen handelt es sich 
hierbei um Mahngebühren. 
 
Zinserträge liegen im Abschlussjahr 2021 nicht vor. 
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4.4 Erläuterung der Finanzrechnung 
 
Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill hat sich für die indirekte Methode der Finanzrechnung 
entschieden (§ 47 Abs. 3 GemHVO).  
 
Das positive Jahresergebnis der Ergebnisrechnung beträgt 578.551,68 €. Für Investitionen in 
das Anlagevermögen sind insgesamt 16.823,56 € Auszahlungen erfolgt. Dabei handelt es 
sich hauptsächlich um Hardware. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 
2021 beträgt 4.408.046,96 €. 
 

4.5 Sonstige Angaben 

4.5.1 Nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen 
 
Zahlungsverpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen bestehen zum Stichtag in 
Höhe von rund 1.238.000 €.  
 
Die Dauer der abgeschlossenen Mietverträge variiert je Standort: 
 
Standort Vertragliche Regelung 

Wetzlar, Eduard-Kaiser-Straße 38 Vertragslaufzeit ab 01.07.2016 bis 30.06.2032. 

Dillenburg, Wilhelmstraße 16-22 Vertragslaufzeit bis 31.12.2017; anschließend 
jeweils ein Jahr. 

 
 

4.5.2 Haftungsverhältnisse, Eventualverbindlichkeiten 
 
Haftungsverhältnisse oder sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen 
ergeben können, bestehen nicht. 
 
 

4.5.3 Verwaltungsrat 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill besteht aus 9 Mitgliedern. Gemäß 
§ 10 der Satzung des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill fördert, berät und überwacht der 
Verwaltungsrat die Geschäftsführung des Vorstandes. Das Gremium entscheidet über die 
wesentlichen Angelegenheiten der Anstalt. 
 
Mitglieder des Verwaltungsrates: 

Vorsitzender 
Aurand, Stephan Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter  
 
Mitglieder 
Bangert, Armin Mitglied des Kreisausschusses, ab 16.06.2021 
Beimborn, Regina Mitglied des Kreistages 
Berns, Wolfgang Mitglied des Kreistages, ab 16.06.2021 
Budde, Heiko Mitglied des Kreistages, bis 15.06.2021 
Garotti, Dorothea Mitglied des Kreistages 
Glade-Wolter, Cornelia Mitglied des Kreistages, bis 15.06.2021 
  



Jackel, Hans-Günter 
Panten, Sascha 
Peller, Michael 
Petersen, Nicole 
Schuster, Wolfgang 
Steinraths, Frank 

Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter, bis 15.06.2021 
Mitglied des Kreistages, ab 16.06.2021 
Mitglied des Kreistages, ab 16.06.2021 
Mitglied des Kreistages, bis 15.06.2021 
Landrat 
Mitglied des Kreistages, ab 16.06.2021 

Aufwandsentschädigungen sind im Jahr 2021 in Höhe von 1.134, 70 € entstanden. 

4.5.4 Vorstand 

Der Vorstand des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill wird vom Verwaltungsrat für eine Dauer 
von fünf Jahren bestellt. Er leitet die Anstalt in eigener Verantwortung, sofern nicht gesetzlich 
oder durch die Satzung der Anstalt etwas anderes bestimmt ist. Die Aufgaben des 
Vorstandes sind in § 8 der Satzung des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill festgelegt. 

Den Vorstand bilden: 

• Polkowski, Marlies 
• Kleist, Sebastian 

Die Angabe der Gesamtbezüge des Vorstands unterbleiben nach § 285 Nr. 9 a HGB unter 
Hinweis auf§ 286 Abs. 4 HGB. 

4.5.5 Stellenübersicht 

Stellenplan besetzte Stellen Anzahl der 
2021 zum 31.12.2021 Personen 

Beschäftigte 224,89 214,24 255 

Beamte 36,35 35,23 30 

Gesamt 261 ,24 249,47 285 

Die Anzahl der besetzten Stellen variiert im Jahresverlauf, so dass Auswertungen lediglich 
eine Stichtagsbetrachtung darstellen. Zum Stichtag waren 205 Stellen von weiblichen und 80 
Stellen von männlichen Personen besetzt. 

Der überwiegende Anteil der Stellen (über 80 %) und damit der Mitarbeiter*innen arbeiten 
unmittelbar mit und für Kund*innen in der Beratung und Leistungssachbearbeitung. 

/' 

W tzlar, 08.09 2022 
Ko munales Jobcenter Lahn-Dill 

Rei 
Vor 

Sebastian Kleis~----
Vorstand 
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5 Anlagen zum Anhang 

5.1 Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 
 

-1.000 € -  
 

 

  

Gesamte 
Anschaffungs-
/Herstellungs-

kosten am
Beginn des
Haushalts-

jahres

Zugänge im 
Haushalts-

jahr

Abgänge im
Haushalts-

jahr

Umbuch-
ungen 

im
Haushalts-

jahr

Gesamte 
Anschaffungs-
/Herstellungs-

kosten am
Ende des

Haushalts-
jahres

Kumulierte 
Abschrei-
bungen 

am Beginn 
des

Haushalts-
jahres

Zuschrei-
bungen

im
Haushalts-

jahr

Abschrei-
bungen 

im
Haushalts-

jahres

Umbuch-
ungen im 

Haushaltsjahr

Kumulierte 
Abschrei-
bungen

am Ende des 
Haushalts-

jahres

am 
31.12. des 
Haushalts-

jahres

am
31.12. des
Vorjahres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche 
Rechte 365 0 0 0 365 334 0 31 0 365 0 31

Summe 1. 365 0 0 0 365 334 0 31 0 365 0 31
2. Sachanlagevermögen
2.1 Andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 651 17 0 0 668 499 0 59 0 558 110 152

Summe 2. 651 17 0 0 668 499 0 59 0 558 110 152
Gesamtsumme (1. bis 2.) 1.017 17 0 0 1.033 833 0 90 0 923 110 183

Anlagevermögen

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwert
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5.2 Übersicht über den Stand der Forderungen (Forderungsübersicht) 
 

-1.000 € -  
 

 
    31.12.2020 2021 
  Laufzeit Summe  bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Summe 
Forderung € € € € € 
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, 

Zuschüssen, Transferleistungen, 
Investitionszuweisungen und -zuschüssen 
und Investitionsbeiträgen 8.193 9.017 0 0 9.017 

2.1.2 Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 221 202 0 0 202 

2.1.3 Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen und gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 
und Sondervermögen 18 99 0 0 99 

2.1.4 Sonstige Vermögensgegenstände 02 05 0 0 05 
  Summe 8.433 9.323 0 0 9.323 
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5.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsübersicht) 
 
 

  

Stand Inanspruch-
nahme Auflösung Zuführung Stand

31.12.2020 2021 2021 2021 31.12.2021
T € T € T € T € T €

37000000 Rückstellungen für Pensionen 7.662 0 0 347 8.009
37100000 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen 85 0 0 61 145
37200000 Rückstellungen für Beihilfen gegenüber Versorgungsempfängern 2.325 0 0 98 2.423

10.071 0 0 506 10.577

39300000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts 45 0 45 67 67
39900000 Sonstige Rückstellungen

Leistungsentgelt (TVöD) 2020 240 0 240 0 0
Leistungsentgelt (TVöD) 2021 0 0 0 240 240
Externe Prüfungskosten Jahresabschluss 2019 30 0 0 0 30
Externe Prüfungskosten Jahresabschluss 2020 18 0 0 0 18
Externe Prüfungskosten Jahresabschluss 2021 0 0 0 20 20
Prüfung Schlussrechnung BMAS 2020 07 0 07 0 0
Prüfung Schlussrechnung BMAS 2021 0 0 0 05 05

39900001 Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen 07 0 07 60 60
39900002 Rückstellungen für noch ausstehende Zahlungen BMAS 661 0 661 0 0

1.008 0 961 392 439

11.079 0 961 897 11.016

Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und Pensionsverpflichtungen

sonstige Rückstellungen
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5.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitenübersicht) 
 

-1.000 € -  
 
 
  Fälligkeit 31.12.2020 2021 
Schuldverhältnisse Summe bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre Summe 
    € € € € € 
1.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 

Zuschüssen, Transferleistungen und 
Investitionszuweisungen und -zuschüssen 
sowie 
Investitionsbeiträgen 686 395 0 0 395 

1.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 180 386 0 0 386 

1.3 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen und gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und 
Sondervermögen 125 0 0 0 0 

1.4 Sonstige Verbindlichkeiten  9.378 8.584 0 0 8.584 
  Summe 10.369 9.364 0 0 9.364 
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6 Rechenschaftsbericht 

6.1 Vorbemerkungen 
 
Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-
Kreises. Diese nimmt seit 01.01.2012 die Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Zweiter Teil als 
kommunaler Träger gemäß § 6a Abs. 1 Nr. 2 SGB II wahr. 
 
Nach jedem Haushaltsjahr ist über den Verlauf der Haushaltswirtschaft in Form eines 
Jahresabschlusses zu berichten. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 112 Abs. 2 HGO aus 
der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und 
der Finanzrechnung. Die Schlussbilanz macht deutlich, welche Veränderungen sich in der 
Vermögenslage im Vergleich zum Vorjahr ergeben haben. Sie stellt die Fortschreibung der 
Vorjahresbilanz dar. Die Ergebnis- und Finanzrechnung sind dagegen das Spiegelbild des 
Haushaltsplans, da mit ihnen die im Haushaltsjahr tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel 
abgebildet und den Planwerten gegenübergestellt werden. Der Jahresabschluss stellt folglich 
die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach Ablauf des Haushaltsjahres dar. 
Ergänzt wird er durch einen Anhang, Anlagen und einen Rechenschaftsbericht, um so einen 
umfassenden Blick auf das Haushaltsjahr zu ermöglichen. 
 
Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde 
bzw. hier der Anstalt des öffentlichen Rechts unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der 
stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des 
Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den 
Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen 
(§ 51 GemHVO).  
 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch die Abteilung Revision und 
Vergabe des Lahn-Dill-Kreises mit Schlussbericht vom 08.09.2020 geprüft. Dabei wurde 
folgender kommunale Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
 

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse hat 
unsere Prüfung mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen zu keinen 
Einwendungen geführt: 
 
− Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne 
Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen im Bereich der Forderungen noch 
keine vollständige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der 
Geschäftsvorfälle. 
 
Mit dieser Einschränkung 
 
− entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
haushalts- und gemeinderechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Hessen (insb. der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO)), der Verordnung über die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - 
GemHVO), den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen sowie sonstigen 
ortsrechtlichen Regelungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, 
 
 



 

 
Seite 32 von 37 

− vermittelt der beigefügte Rechenschaftsbericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Rechenschaftsbericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
einschlägigen deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
 

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 befindet sich zur Prüfung bei der 
Abteilung Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises. 
 
Im vorliegenden Jahresabschluss ist die Rechenschaft über das Haushaltsjahr 2021 abzulegen. 
Der zugrundeliegende Haushalt wurde am 24.11.2020 vom Verwaltungsrat des Kommunalen 
Jobcenters Lahn-Dill beschlossen und sah folgende Erträge und Aufwendungen vor: 
 
  
 Erträge 137.721.105 € 
  
 Aufwendungen 137.721.105 € 
 

6.2 Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit 
 
Die ordentlichen Erträge konnten die ordentlichen Aufwendungen decken. Das Ergebnis aus 
laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 578.551,68 €. Maßgeblich beeinflusst ist dieses Ergebnis 
von der Reduzierung der Pauschalwertberichtigung unserer Forderungen um annähernd 
1 Mio. €, welche vermutlich letztmalig zu einer entsprechenden Aufwandsreduzierung geführt 
hat. 
 
Planabweichungen bei den Transferaufwendungen sind regelmäßig vorhanden und begründen 
sich einerseits durch die gesetzlichen Leistungspflicht auf Basis der sich verändernden Anzahl 
unserer Kund*innen sowie andererseits auf gesetzliche Änderungen. Neben der klassischen 
Regelsatzerhöhung wurden für das Jahr 2021 gesetzliche Einmalzahlungen (Corona-Prämie / 
Kinderfreizeitbonus) gewährt, die bereits einen Mehraufwand von über 2 Mio. € erzeugt haben. 
Durch die 100-prozentige Refinanzierung dieser Transferaufwendungen durch den Bund sowie 
den Landkreis (für die kommunalen Leistungen) sind diese Planabweichungen jedoch von 
untergeordneter Bedeutung in der Gesamtbetrachtung. 
 
Vermehrte Kosten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von der 
Corona-Pandemie und damit im Zusammenhang stehenden neuen bzw. sich beschleunigten 
Anforderungen an unserer Arbeit. Exemplarisch dafür steht das Thema Digitalisierung. Die 
externen Dienstleitungen im IT-Bereich sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sich die 
erhöhte Nachfrage am Markt auf Preise und Verfügbarkeit auswirken. Dies zeigt sich u.a.  bei 
der Entwicklung eines digitalen Kunden*innenportals, welches seit zwei Jahren in der 
Entwicklung steht, dessen Einführung aber erst für das Jahr 2022 vorgesehen ist. Steigende 
Kosten führen im Bereich der Verwaltungskosten jedoch nicht zu Mehreinnahmen bei den 
Bundesmittel. Gegenteilig zeigt sich hier im dritten Jahr in Folge, dass die Budgets des Bundes 
auf Basis der KoA-VV vermehrt schwieriger abrufbar sind. Durch die Aberkennung 
abrechenbarer Personen und Personalkosten erhält das Jobcenter geringere finanzielle Mittel 
durch den Bund. Dies hat zu jährlichen Einnahmeverlusten von bis zu 120.000 € geführt. 
Gleichwohl sind die pro VZÄ durch den Bund zu erstattenden Pauschalen seit dem Jahr 2014 
nicht mehr angepasst worden.  
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Ein Inflationsausgleich oder eine Anpassung an marktübliche Veränderungen ist nicht erfolgt.  
Die letzte Steigerung der Pauschalen von 2013 auf 2014 sah wie folgt aus: 
 

Personalnebenkostenpauschale  von 2.248 € auf 2.452 € 
Sachkostenpauschale   von 11.908 € auf 12.217 € 

 
Wir sehen uns unter diesen Bedingungen nach einigen wirtschaftlich guten Jahren an einem 
Wendepunkt angekommen. Die gestiegenen Anforderungen an der Art und Weise wie wir 
unsere Arbeit auszuführen haben, kollidieren mit dem Kostendruck und den geringeren 
Einnahmen. Die Unterfinanzierung ist dabei strukturell bedingt. Paradoxerweise stehen 
genügend Budgetmittel zur Verfügung, die wir aber durch die Abrechnungslogik nicht 
vollumfänglich abrufen können.  
 

6.2.1 Verlauf der Verwaltungstätigkeit 
 
Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill ist die zentrale Anlaufstelle für langzeitarbeitslose 
Menschen im Lahn-Dill-Kreis auf dem Weg in die Erwerbstätigkeit sowie zur Sicherstellung des 
Lebensunterhaltes erwerbsfähiger Leistungsberechtigter und deren Angehöriger. 
 
Im Zentrum steht das Ziel, langzeitarbeitslose Menschen entsprechend ihrer Lebenssituation 
flexibel und passgenau in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu führen. Für diese 
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung werden nach individueller Beratung maßgerechte 
Qualifizierungen initiiert sowie eine enge Kooperation mit den Unternehmen der Region und 
den regionalen Arbeitsmarktakteuren gepflegt. 
 
Im Jahresdurchschnitt 2021 wurden vom Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill 7.912 
Bedarfsgemeinschaften mit ca. 16.696 Personen - davon 10.927 Erwerbsfähige - betreut. 
 
In der Erstberatung wurden im Jahr 2021 insgesamt 956 Neuanträge auf Arbeitslosengeld II 
ausgehändigt. Außerdem erfolgten in diesem Zeitraum 2.688 Integrationen in den 
1. Arbeitsmarkt. 
 
Zusätzlich wurden ca. 3.211 SGB II-Leistungsempfänger in Eingliederungsmaßnahmen 
vermittelt, wodurch Vermittlungshemmnisse zunehmend abgebaut und Integrationen in den 
1. Arbeitsmarkt gefördert wurden. 
 

6.2.2 Verlauf der Investitionstätigkeit 
 
In der Haushaltssatzung 2021 sind Mittel für Investitionsauszahlungen in Höhe von 50.000,00 € 
vorgesehen.  
 
Im Jahr 2021 sind in das Anlagevermögen insgesamt 16.823,56 € investiert worden. Diese 
Investitionen sind zum einen als geringwertige Wirtschaftsgüter und zum anderen als 
Einzelanlagen verbucht worden.  
 
Entsprechende Einzahlungen für Investitionstätigkeiten stehen dem Jahresergebnis nicht direkt 
gegenüber. Grund hierfür ist, dass die Refinanzierung der Verwaltungskosten des Jobcenters 
auf Basis von Pauschalen gemäß der „Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift – 
KoA-VV“ erfolgt. Die Darstellung dieser Refinanzierung erfolgt in der Finanzrechnung beim 
„Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit“. Hierdurch erfolgt keine differenzierte 
Darstellung der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten. 
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6.2.3 Verlauf der Finanzierungstätigkeit 
 
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sieht keine Aufnahme eines Kassenkredites vor. 
 

6.3 Ausblick, Chancen und zukünftige Risiken 
 
Die im Herbst 2021 neu gebildete Koalition auf Bundesebene hat in ihrem Koalitionsvertrag 
angekündigt, die Grundsicherung für Arbeitssuchende weiterzuentwickeln und in ein Bürgergeld 
zu überführen. Diese Änderung wird nach unserer Einschätzung erhebliche Veränderungen für 
das KJC mit sich bringen. Mit der begrifflichen Anpassung soll auch eine Veränderung des 
Grundverständnisses einhergehen. Die Beziehung zwischen Behörde und Kund*innen wird 
mehr als bisher auf Augenhöhe stattfinden, Sanktionsmöglichkeiten entfallen, die 
Arbeitsbeziehung auf Kooperation und Vertrauen ausgerichtet sein. Sozialraumorientierung wird 
einen größeren Stellenwert einnehmen. Wir sehen darin eine Bestätigung der bisherigen 
Ausrichtung unseres Hauses. Nichts desto trotz wird die Umsetzung der Veränderungen ab 
Sommer / Herbst 2022 einen erheblichen Ressourceneinsatz erfordern. 
 
Eine Entwicklung die uns darüber hinaus in Frühjahr / Sommer 2022 erheblich gefordert hat und 
deren mittel- bis langfristigen Auswirkungen auf unser Haus noch nicht vollständig absehbar 
sind, ist der Übergang von Geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu den Jobcentern. Durch 
gesetzliche Änderungen hat dieser Personenkreis nach der ausländerrechtlichen Registrierung 
ab 1.6.2022 einen direkten SGB II Anspruch. Unsere Fallzahlen sind daher im Juni / Juli 2022 
sprunghaft um rd. 15% gestiegen. Dieser Übergangsprozess war nur durch eine erhebliche 
Kraftanstrengung unserer Mitarbeitenden möglich. Derzeit ist der Zugang auf ein normales 
Niveau zurückgegangen und wird durch Arbeitsmarktintegration und Rückkehr in die Ukraine 
ausgeglichen, so dass die Fallzahlen weitgehend stabil sind. Die weitere Entwicklung ist hier 
natürlich unabdingbar abhängig von der Situation der kriegerischen Auseinandersetzung.  
 
Die Folgen der Coronapandemie waren an der Entwicklung unserer Fallzahlen deutlich 
ablesbar. Wir hatten während der Lockdownphasen jeweils starke Anstiege der Fallzahlen, die 
jedoch relativ schnell danach wieder zurückgegangen sind, so dass die langfristige Trendlinie 
der Fallzahlen weiterhin rückläufig ist. Das bedeutet in der praktischen Arbeit für die 
Leistungsgewährung durch unsere Mitarbeitenden, dass es einerseits eine relativ stabile 
Gruppe von Langzeitbeziehenden gibt, andererseits die Anzahl von Zu- und Abgängen in den 
Leistungsbezug und damit die Dynamik zunimmt. Gerade in den Phasen der erstmaligen 
Leistungsgewährung und der Leistungsbeendigung ist der Bearbeitungsaufwand für unsere 
Mitarbeitenden besonders hoch. 
 
Das Jahr 2021 war zunächst davon gekennzeichnet, dass die Auswirkungen von Corona die 
direkte Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt weniger stark beeinflusst hat, als dies noch in 2020 
der Fall war und eine gewisse Routine im Umgang mit der Pandemie zu beobachten war, auch 
wenn die Entwicklung von Hygienevorgaben uns intern und extern gefordert hat. Gleichzeitig 
muss jedoch konstatiert werden, dass Corona als Verstärker der ohnehin schon vorher 
bestehenden Megatrends auf dem Arbeitsmarkt gewirkt hat.  
 
Die Megatrends des Arbeitsmarktes für die nächsten Jahre und Jahrzehnte beeinflussen das 
Kommunale Jobcenter-Lahn-Dill sowohl als Arbeitgeber als auch in seiner Aufgabenstellung, 
Menschen soziale Teilhabe zu ermöglichen und in Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu integrieren: 
 
Fachkräftemangel 
Als Arbeitgeber spüren wir den Fachkräftemangel durch zunehmend herausforderndere 
Stellenbesetzungsverfahren. Die Quantität und die Qualität von Bewerbungen auf 
Stellenanzeigen ist spürbar zurückgegangen. Diesem Trend müssen wir durch die Steigerung 
der Attraktivität des KJC als Arbeitgeber entgegentreten. Dazu sind verschiedenen Maßnahmen 
geplant und auch schon in die Wege geleitet. Kernstück wird dabei ein 
Personalentwicklungskonzept sein. Ziel ist es, dieses bis 31.12.2023 zu erstellen.  
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Als Aufgabenträger des SGB II fordert uns der Fachkräftemangel ebenfalls in vielfältiger Weise. 
An dem Ziel der langfristigen, bedarfsdeckenden Integration für unsere Leistungsbeziehenden 
halten wir fest. Die zunehmende Spezialisierung stellt auch höhere Anforderungen an die 
Fachkräfte. Die Qualifizierung von Menschen im SGB II Bezug ist daher für uns weiterhin ein 
wesentlicher Schlüssel für dieses Ziel. Auf dem Weg in den Arbeitsmarkt und zu 
Qualifizierungsangeboten müssen mit unseren Kund*innen häufig jedoch vorrangige 
Vermittlungshemnisse bearbeitet werden: Gesundheitliche Themen, Spracherwerb u. ä. stehen 
künftig noch mehr als bisher im Fokus unserer Arbeit. In Verbindung mit der 
Sozialraumorientierung und der Einführung des Bürgergeldes werden sich unserer 
Arbeitsprozesse deutlich verändern. 

Demografischer Wandel 
Aktuell verfügt das Jobcenter über eine gute altersmäßige Beschäftigtenstruktur. Dies wird auch 
in der 231. Vergleichenden Prüfung des Landesrechnungshofes (Vergleich der Kommunalen 
Träger in Hessen die in der Rechtsform AöR organisiert sind) so konstatiert. Wir sind im 
Vergleich zu anderen Institutionen eine relativ „junge“ Behörde. Nichts desto trotz wird es die 
Aufgabe sein, an dieser Struktur weiter zu arbeiten und die Bereiche des betrieblichen 
Gesundheits- und Eingliederungsmanagements weiter zu stärken.  

In Bezug auf unsere Kund*innen stellt bedauerlicherweise „Alter“ weiterhin ein 
Vermittlungshemmnis auf dem Arbeitsmarkt dar. Die Chancen der Integration in den 
Arbeitsmarkt gehen ab ca. 50 Jahren zurück. Das heißt für uns einerseits, dass wir in der 
Qualifizierung von jungen Menschen einen Schwerpunkt setzen müssen, um die Risiken einer 
Arbeitslosigkeit im Alter zu reduzieren, andererseits, dass wir die Chancen, die der 
Fachkräftemangel für Ältere bietet bzw. bieten kann, durch die Intensivierung unserer 
Vermittlungsbemühungen für diese Zielgruppe nutzen. 

Globalisierung 
Die Struktur unsere Kund*innen wird zunehmend diverser. Der Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund ist in den letzten Jahren weiter gestiegen. Die Flüchtlingsbewegung des 
Jahres 2015 und aktuell der Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine haben dazu 
beigetragen. Auch diese Entwicklung stellt uns vor Herausforderungen. Die Gruppe ist 
keineswegs homogen, die Heterogenität in Bildungs- und Berufsabschlüssen noch größer als 
bei anderen Leistungsbeziehenden. Dies stellt neue Anforderungen an unsere Mitarbeitenden, 
deren Kenntnisse über ausländische Bildungsbiographien ebenso wie über die Möglichkeiten 
des Spracherwerbs immer höher werden. Nicht zuletzt steigen die Anforderungen an 
Sprachkenntnisse und die Bedarfe an unterstützenden Systemen für unsere Mitarbeitenden 
(Audiodolmetschen, Videodolmetschen, technische Übersetzungshilfen). Außerdem haben wir 
für unser Haus im Umgang mit der Zielgruppe eine einheitliche Philosophie als Orientierung für 
unsere Mitarbeitenden formuliert: „Mit dem Übergang in das SGB II werden aus Flüchtlingen 
Kundinnen und Kunden mit Fluchthintergrund“. Unsere Fachstelle „Flucht und Migration“ ist 
hier, zusammen mit den Netzwerkpartnern, eine wichtige Einrichtung. 

Die Globalisierung beeinflusst auch den Arbeitsmarkt in der Region stärker als in anderen 
Regionen. Die Ausschläge von Entwicklungen sind deutlicher zu spüren. Die Region ist durch 
den starken Anteil an verarbeitender Industrie und insbesondere hier der 
Automobilzulieferindustrie sehr global aufgestellt. Auch der Strukturwandel in der 
Automobilindustrie beeinflusst den Arbeitsmarkt in der Region nachhaltig. Aktuell ist zu 
beobachten, dass sich Globalisierung sozusagen ändert. Die Erfahrungen der Coronapandemie 
und des Ukrainekrieges haben Auswirkungen auf die Planungen der Industrie, die noch nicht 
absehbar sind. Kurzfristig machen sich jedoch die Unterbrechung von Lieferketten und die 
Unsicherheiten in Bezug auf die Energiesicherheit in der Region stärker bemerkbar als 
anderswo.  
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Digitalisierung 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt bedeutet für unsere Kund*innen die bereits oben bei 
Fachkräftemangel beschriebenen Herausforderungen. Wir entwickeln daher Module, um 
zunächst die Digitalkompetenzen von Kund*innen zu ermitteln und darauf aufbauend gezielte 
Fort- und Weiterbildungen anzubieten.  
 
Gleiches gilt für unsere Mitarbeitenden.  
 
Die Digitalisierung schafft die Chancen, Arbeitsprozesse zu optimieren. Neue Beratungsformen 
wie Videoberatung oder die Einführung einer Online Terminierung werden in unser Angebot 
integriert werden. Möglichkeiten der Mobilarbeit für unsere Mitarbeitenden bieten vielfältige 
Vorteile. Die Digitalisierung erhöht allerdings auch die Erwartungshaltung von Kund*innen und 
Mitarbeitenden an die Bereitstellung entsprechender Dienste und Angebote. Hierfür die 
erforderlichen Ressourcen bereitzustellen stellt uns vor große Herausforderungen die in der 
Finanzierungsstruktur des SGB II begründet liegen, in dem die Ressourcen dafür in einem seit 
Jahren gedeckelten Verwaltungsbudget bei gleichzeitig steigenden Kosten (u.a. Inflation) 
bereitgestellt werden müssen. 
 

 
 
Durch die Gewährträgerhaftung des Lahn-Dill-Kreises für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill 
sieht sich die Anstalt finanziellen Risiken bei der zukünftigen Entwicklung nicht über Maßen 
ausgesetzt. Gleichwohl zeigt die 10-Jahres-Betrachtung der Bundesmittel nach erheblichen 
Budgetsteigerungen in den Jahren 2015 – 2019 seit dem Jahr 2019 durchschnittlich keine 
Steigerung der dem Jobcenter zur Verfügung stehenden Budgets auf. In wie weit sich durch die 
Einführung eines Bürgergeldes ab dem Jahr 2023 eine Veränderung einstellt, bleibt 
abzuwarten. 
 

6.4 Nachtragsbericht 
 
Nach Abschluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt 
geworden, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, oder Ertragslage des abgelaufenen 
Haushaltsjahres haben. 
 

32.500.000€ 

30.000.000€ 

27 .500.000 € 

25.000.000€ 

22.500.000€ 

20.000.000€ 

17.500.000€ 

15.000.000 € 

12.500.000€ 

10.000.000€ 

7.500.000€ 

5.000.000€ 

2.500.000€ 

- € 

• Zweckförderungen 

2012 2013 

96.089€ 

Entwicklung sämtlicher Bundesmittel 

2014 

80.713€ 

• 

2015 2016 2017 2018 2019 

251.295 € 2.251.599 € 2.724.238 € 2.085.118 € 130.162 € 

2020 

65.156€ 

2021 

50.000€ 

2022 

50.369 € 

• Eingliederungsbudget 8. 799. 700 € 7 .293.194 € 8.125.472 € 8.290.537 € 9.373.514 € 9.966.862 € 10.431.435 € 13.457 .580 € 13.574.857 € 13.470.032 € 13.620.420 € 

• Verwaltungsbudget 9.820.912 € 9.882.948 € 10.357.618 € 10. 737 .527 € 12.196.409 € 12.736.613 € 13.496.984 € 15.177 .869 € 15.411.714 € 15.310.504 € 15.333.160 € 

• Gesamtbudget 18.620.612 € 17.272.231€ 18.563.803 € 19.279.359 € 23.821.522€ 25.427.713€ 26.013.537 € 28.765.611€ 29.051.727€ 28.830.536€ 29.003.949 € 
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Anlage 

Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Investitionstätigkeit 

 
 

Bezeichnung Verfügbar 31.12.2021 Übertragen nach 2022 

1.1 Erwerb von beweglichen Vermögen 40.854,37 € 40.854,37 € 
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Kommunales Jobcenter Lahn-Dill 

Anstalt des öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreises 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 

 
Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 

 
 
Grundlage unserer Prüfung und Berichterstattung ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prü-
fungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungs-
hof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden. 
 
Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die 
geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung 
der Fragen bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir 
Verweisungen vorgenommen. 
 
Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt: 

• Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation 
• Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums 
• Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit 
• Vermögens- und Finanzlage 
• Ertragslage. 

 
Beantwortung des Fragenkatalogs: 
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1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-
dualisierte Offenlegung der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für 
die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftli-
che Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. 
für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Be-
dürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

Die Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Die Verteilung der Zuständig-
keiten ergibt sich aus der Satzung. Die Verteilung der Aufgaben erscheint sachgerecht. 
 
Geschäftsordnungen für den Vorstand und Verwaltungsrat wurden erlassen. Zum 1. Januar 2018 
trat eine neue Geschäftsordnung für den Vorstand in Kraft, die die vorherige Geschäftsordnung 
mit Datum vom 31. Dezember 2012 ersetzt. 
 
Unsere Prüfung ergab keine Hinweise darauf, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbin-
dung des Überwachungsorgans in die Entscheidungsprozesse nicht sachgerecht ist. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur-
den Niederschriften hierüber erstellt? 

Gemäß § 11 der Satzung ist der Verwaltungsrat mindestens dreimal jährlich einzuberufen. Im Jahr 
2021 fanden drei Sitzungen statt. Die Niederschriften lagen uns vor. 
 
Der Vorstand tagt in der Regel wöchentlich. Niederschriften werden nicht erstellt. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des 
Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Auskunftsgemäß übt der Vorstand keine entsprechende Aufsichtstätigkeit aus. 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan)  
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach  
Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwir-
kung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die Angabe unterbleibt, da nach kommunalem Haushaltsrecht (§ 50 GemHVO) keine gesetzliche 
Verpflichtung für diese Angaben besteht. 
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2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums 

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-
plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbe-
fugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Aus der Dienstanweisung für das Finanz- und Rechnungswesen sind Zuständigkeitsbereiche und 
Weisungsbefugnisse für diesen Aufgabenbereich ersichtlich.  
 
Die Anstalt verfügt über einen Organisationsplan (Organigramm), welcher im eigenen Intranet 
veröffentlicht ist und bei Änderungen stetig aktualisiert wird. 
 
Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass keine regelmäßige Überprüfung des Organisationsplans 
erfolgt. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird? 

Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass das Team Finanz- und Rechnungswesen nicht nach diesem 
Plan verfährt. 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und  
dokumentiert? 

Die Regelungen der „Richtlinie zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der  
öffentlichen Verwaltung des Landes Hessen“ sowie die Dienstanweisung des Lahn-Dill-Kreises in 
Sachen Korruptionsprävention gelten - in analoger Anwendung - auch für das Kommunale Job-
center Lahn Dill. 
 
Im Intranet des Jobcenters existierte eine anonyme Meldemöglichkeit an den externen Beauftrag-
ten für Korruptionsprävention. Auch werden jährlich verpflichtende Schulungen zur Korruptions-
prävention im Jobcenter durchgeführt. 
 
Nach Auskunft des KJC Lahn-Dill gab es keine Fälle von Korruption, die im Jahr 2021 zur Anzeige 
gebracht wurden. 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-
dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwe-
sen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese 
nicht eingehalten werden? 

Die Anstalt verfügt über vielfältige Weisungen, welche im Intranet veröffentlicht sind. Differenziert 
nach fachlichen Anweisungen, Dienstanweisungen sowie Dienstvereinbarungen sind die wesent-
lichen Entscheidungsprozesse dokumentiert. Anhaltspunkte für ein Nichtbeachten dieser 

https://datenschutz.hessen.de/sites/datenschutz.hessen.de/files/Richtlinie%20zur%20K.pdf
https://datenschutz.hessen.de/sites/datenschutz.hessen.de/files/Richtlinie%20zur%20K.pdf
http://intranet/unsere-organisation/dienst-betriebsanweisungen/korruptionspraevention/
http://intranet/unsere-organisation/dienst-betriebsanweisungen/korruptionspraevention/
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Regelungen, haben sich aus Fachprüfungen und im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht 
ergeben. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver-
waltung, EDV)? 

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen in den jeweiligen Sachakten der 
zuständigen Fachbereiche. Aus Sicht der Anstalt bestehende, grundhafte Verträge von  
essentieller Bedeutung (Mietverträge, Dienstleistungsverträge etc. pp) werden zentral bei der  
Assistenzkraft des Vorstands operativ geführt. 
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den 
Bedürfnissen der Anstalt? 

Der Haushaltsplan enthält alle für die Anstalt erforderlichen Angaben und die Form entspricht den 
gesetzlichen Vorgaben. Eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist der Haushaltsplanung 
beigefügt. Inhaltlich entspricht sie unter Beachtung der Besonderheiten eines Jobcenters den ge-
setzlichen Vorschriften. 
 
Ziele werden jährlich in einer Zielvereinbarung mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und 
Integration und dem Lahn-Dill-Kreis auf Grundlage von § 48b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) festgelegt. Gleichwohl findet auch ein jährlicher Zielnachhaltig-
keitsdialog statt, in dem unter anderem über Abweichungen von der Zielerreichung und deren 
Gründe gesprochen wird. 
 
Die Prüfung ergab keine Anhaltspunkte, dass relevante Sachverhalte nicht abgebildet wurden. Der 
Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit wurde, soweit ersichtlich, beachtet. 
 
Der Gesamthaushalt wurde gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produkt-
orientiert in Teilergebnishaushalte untergliedert, um dem Grundsatz der Haushaltsklarheit Rech-
nung zu tragen. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Detaillierte Angaben zu den wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen erfolgen in den jeweiligen Teil-
ergebnisrechnungen. 
 
Im Rechenschaftsbericht wird nicht die gemäß § 51 GemHVO geforderte Abweichung des Jahres-
ergebnisses von den Haushaltsansätzen erläutert. Eine Erläuterung erfolgt teilweise zur Erfolgs-
rechnung und den Teilergebnisrechnungen.  
 
Durch die Abrechnungsvorgaben des Lahn-Dill-Kreises sowie des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales erfolgen taggenaue oder monatsgenaue Abrechnungen. Da der Finanzbedarf der 
Anstalt im Vorfeld eines Monats kalkuliert wird, erfolgt eine stetige Überwachung. Etwaige Be-
sonderheiten, wie z. B. die Erhöhung der Regelsätze im Bereich des Arbeitslosengeldes II werden 
bereits bei den monatlichen Abrufen durch die Anstalt berücksichtigt. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Es besteht eine (einfache) Kostenstellen- und unter Berücksichtigung der PSP-Struktur der SAP-
Software auch eine Kostenträgerrechnung. 
Aus unserer Sicht besteht kein Handlungsbedarf, da bei Bedarf die Aufgaben der Kosten- und 
Leistungsrechnung vom Controlling wahrgenommen werden können. 
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi-
tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Ja, soweit für ein Jobcenter anwendbar. 
 
Die Anstalt erhält finanzielle Mittel zur Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben vom Bund, 
vom Land und vom Landkreis (Lahn-Dill-Kreis). Die Mittel werden bedarfsgerecht abgerufen. 
Hierzu werden regelmäßig die monatlichen Zahlungsverpflichtungen geplant, auf deren Basis die 
Zahlungsmittel angefordert werden. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten 
worden sind? 

Die Anstalt verfügt über ein zentrales Cash-Management, welches im Finanz- und Rechnungswe-
sen implementiert ist. 
 
Aufgabe des Finanz- und Rechnungswesens ist es, die Liquidität durch Überwachung der unter-
schiedlichen Budgets des Bundeshaushaltes sicherzustellen. Dies beinhaltet im Rahmen der bun-
desgesetzlichen Vorschriften auch die Umschichtung von Budgets. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? 
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen 
zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

Es gibt eine Dienstanweisung, die den Bedürfnissen der Anstalt entspricht. 
 
Trotz ständiger Optimierungstätigkeiten im Forderungsmanagement wird es weiterhin ältere For-
derungen im Forderungsbestand geben, da 

• aufgrund immer noch vorhandenem Leistungsbezug und einer nicht freiwilligen Aufrech-
nung der monatlichen Leistung erst bei Fallende eine Zahlungsaufforderung versendet 
werden kann,  

• Forderungen sich noch im Einziehungsverfahren bei der Vollstreckung (externer Dienstleis-
ter) befinden und z. B. ein Amtshilfeersuchen bei anderen Kommunen notwendig ist (mit 
Stand 26. Mai 2021 befinden sich über 1.000 Debitorenkonten mit einem Wert von knapp 
über EUR 1,1 Mio. Forderungssumme bei der Vollstreckung), 

• langjährige Insolvenzverfahren anhängig sind, deren Entscheidung abzuwarten bleibt. 
 
Unter der Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen des SGB II ist die Prüfung der Auffas-
sung, dass das Mahnwesen des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill derzeit einen zeitnahen und 
effektiven Forderungseinzug gewährleistet. 
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-
fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Es existiert ein Controlling zur Erreichung der Zielwerte und Analyse der Entwicklung der Kenn-
zahlen nach § 48a SGB II für das zurückliegende Jahr sowie eine Prognose realistischer Zielwerte 
für das jeweils folgende Jahr zur Vereinbarung von Kennzahlen-Zielwerten zwischen der Ge-
schäftsleitung und dem Lahn-Dill-Kreis mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integra-
tion. Im monatlichen Auswertungsdialog erfolgt die Bereitstellung von Integrations-, Kunden- und 
Bedarfsgemeinschaftsdaten und darauf basierenden Kennzahlen nach § 48a SGB II auf Job- 
center-, Bereichs- und Teamebene zur internen Überwachung der Zielerreichung in Anlehnung an 
die Kriterien der Bundesagentur für Arbeit zur Ermittlung der Kennzahlen. Im Controlling sind 1,5 
Vollzeitäquivalente eingesetzt (Team 24). 
 
Die Planung und Ausgaben der Eingliederungsleistungen erfolgen monatlich im Team 21 - Maß-
nahmemanagement. Das Controlling der Abrechnungspauschalen, insbesondere Personalkosten, 
erfolgt direkt beim Vorstand gemeinsam mit dem Finanz- und Rechnungswesen. Für die übrigen 
Verwaltungskosten existiert seit 2022 eine interne Plattform für die jeweiligen Budgetverantwort-
lichen, in der monatliche Plan-Ist-Vergleiche sowie weitere Meldebedarfe kommuniziert werden, 
um z. B. Planabweichungen frühzeitig zu erkennen. 
 
Das Controlling ist zweckmäßig eingerichtet, es ist in seiner Organisation der Größe der Anstalt 
insgesamt angemessen. Den Anforderungen des Lahn-Dill-Kreises, des Hessischen Ministeriums 
für Soziales und Integration und der Bundesagentur für Arbeit kann Rechnung getragen werden. 

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-
chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Be-
teiligung besteht? 

Das Kommunale Jobcenter verfügt nicht über Tochterunternehmen oder Unternehmen, an denen 
eine wesentliche Beteiligung besteht. 

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert 
und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er-
kannt werden können? 

Die aufgrund des Geschäftsmodells der Anstalt überschaubare Risikoüberwachung erfolgt durch 
den Vorstand. Ein nach § 91 Abs. 2 AktG eingerichtetes Risikofrüherkennungssystem ist nicht 
eingerichtet. 
 
Seit 2021 existiert eine Dienstanweisung zur fachlichen Führung, die festgelegte Sollvorgaben 
basierend auf den Zielen des Jobcenters definiert, die dazugehörigen Instrumente festlegt und die 
Art der Rücksteuerung beschreibt. Die Sollvorgaben wurden mit einer Risikobeschreibung, einer 
Eintrittswahrscheinlichkeit, einem Schadensausmaß und einer Risikobewertung verknüpft. 
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Zur Haushaltssteuerung und Liquiditätssicherung werden im Rahmen des Controllings regelmä-
ßige Auswertungen erstellt. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Auf die Antwort zu Frage 4a) wird zunächst verwiesen. Die vorhandenen Steuerungselemente 
eignen sich grundsätzlich in Art und Umfang, um die Gefährdung der Anstalt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen.  
 
Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Die Maßnahmen sind nach unseren Erkenntnissen unter Berücksichtigung der Komplexität der 
Anstalt ausreichend dokumentiert. 

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst? 

Auch hier wird zunächst auf Antwort zu Frage 4a) verwiesen. 
 
Nach unseren Erkenntnissen im Rahmen der Prüfung ist dies der Fall. 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

Zu a) bis f): Die Anstalt tätigt keine derartigen Geschäfte; sie sind für die Geschäftstätigkeit der 
Anstalt nicht erforderlich. Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung auch keine Erkenntnisse über 
den Abschluss solcher Geschäfte ergeben. 
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a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin-
strumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich 
festgelegt? Dazu gehört: 

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen 
eingesetzt werden? 

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in wel-
chem Umfang dürfen offene Posten entstehen? 

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließ-
lich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen 
(z. B. antizipatives Hedging)? 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkon-
ditionen und zur Risikobegrenzung? 

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-
mentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf Erfassung der Geschäfte, 
Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, Bewertung der Geschäfte zum 
Zweck der Rechnungslegung, Kontrolle der Geschäfte? 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienenden  
Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die 
offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne  
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funk-
tion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

Es besteht eine interne Revision (1,0 VZÄ), die seit dem 1. Januar 2019 dem Finanz- und Rech-
nungswesen zugeordnet ist. Zuvor war die Aufgabe der internen Revision als Stabsstelle beim 
Vorstand Personal und Finanzen zugeordnet. Schwerpunkt der internen Revision sind Prüfungen 
im operativen Bereich des Jobcenters. 
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Das Finanz- und Rechnungswesen wird von der Revision (Rechnungsprüfung) des Lahn-Dill-Kreises 
geprüft, so dass die Prüfhandlungen der internen Revision des Kommunalen Jobcenters nicht mit 
der Zuordnung zum Finanzwesen kollidieren. 
 
Vielmehr findet eine Stärkung des fachlichen Austausches im Rahmen von Prüfungsabläufen  
(z. B. bei den Prüfungen des BMAS) statt. Auch durch die Fortschreibung und Weiterentwicklung 
des Verwaltungs- und Kontrollsystems und der damit einhergehenden verpflichtenden Berichter-
stattung an das BMAS besteht ein enger Austausch zwischen den Arbeitsbereichen. 
 
Die interne Revision ist dabei ein Faktor des internen Qualitätsmanagements. Durch die Prüfung 
der Teamleitungen im Rahmen der „fachlichen Führung“ und der internen Revision werden die 
wesentlichen Themen innerhalb des Jobcenters regelmäßig geprüft. Mit den Teams Recht und 
Grundsatz und der Systembetreuung/Fachanleitung wurden verschiedene Themen für interne 
Schulungen herausgearbeitet, um gezielt in komplexen fehleranfälligen Gebieten die Mitarbei-
ter*innen zu schulen. Dadurch wird eine hohe Bearbeitungsqualität sichergestellt.  
 
Zum 1. April 2022 wurde die interne Revision wieder als Stabsstelle direkt beim Vorstand für  
Personal und Finanzen zugeordnet, wodurch der geforderten größtmöglichen Unabhängigkeit 
Rechnung getragen wird und auch Interessenskonflikte bei möglichen Prüfungen im Bereich  
Finanzwesen vermieden werden. 

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Kon-
zern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Gefahr von Interessenkonflikten innerhalb ihrer Tätig-
keit auftritt. Vgl. hierzu auch Antwort zu Frage 6a). Jedoch sollte sichergestellt werden, dass die 
interne Revision unter dem Finanz- und Rechnungswesen unabhängig arbeiten kann und direkt 
dem Vorstand berichtet. Ab dem 1. April 2022 wird die interne Revision wieder als Stabsstelle 
dem Vorstand für Personal und Finanzen zugeordnet. 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Kon-
zernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unver-
einbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch ge-
trennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention 
berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

Schwerpunktprüfungen durch die interne Revision haben zu folgenden Themen stattgefunden: 

- Kontenabgleich Mitarbeitende / Auszahlungen aus Fachverfahren für Kund*innen 
- Berechtigungen OPEN/PROSOZ und Enaio 
- 4-Augen-Prüfung bei Zahlungen über EUR 2.500,00 
- Leistungen nach § 16e SGB II. 
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d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt? 

Die interne Revision des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill ist unabhängig von der Revision (Rech-
nungsprüfung) des Lahn-Dill-Kreises und an deren Weisungen nicht gebunden. Prüfergebnisse 
der internen Revision des Jobcenters werden auf einem digitalen Laufwerk jedoch auch der  
Revision des Lahn-Dill-Kreises zur Verfügung gestellt. 

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und 
um welche handelt es sich? 

Es wurden keine bemerkenswerten Mängel festgestellt. 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der inter-
nen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Kon-
zernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Die Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision werden durch die Adressaten der 
Berichte (i. d. R. der Vorstand) gesichtet, um daraus ggf. weitere Handlungsbedarfe abzuleiten. 
Prüfberichte der internen Revision stehen allen Führungskräften digital auf einem gemeinsamen 
Laufwerk zur Verfügung. Die interne Revision führt Nachschauen durch. 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit 

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,  
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-
wachungsorgans  

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-
chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht ein-
geholt worden ist? 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über-
wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Im Berichtsjahr wurden keine Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwa-
chungsorgans gewährt. 
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah-
men ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenom-
men worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Anhaltspunkte für derartige Umgehungen zustimmungsbedürftiger Maßnahmen haben sich nicht 
ergeben. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen 
des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass gegen Regelungen der genannten Arten versto-
ßen wurde. 
 
Gemäß § 4 der Anstaltssatzung tritt an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den 
Haushaltsplan. 
 
Der Beschluss über den Haushaltsplan entspricht unter Beachtung der Besonderheiten eines Job-
centers den gesetzlichen Vorschriften. 
 
Die Grundlage für die Haushaltsführung 2021 bildete der Beschluss des Verwaltungsrates über 
den Haushaltsplan vom 24. November 2020. Der Erlass der Haushaltssatzung bzw. des Beschlus-
ses über den Haushaltsplan entsprach den Vorgaben des § 97 HGO. 
 
Die Finanzstruktur der Anstalt wird in erheblichem Maße vom Haushalt der Bundesrepublik 
Deutschland beeinflusst. Die Budgets des Bundeshaushaltes werden deutschlandweit direkt auf 
die Jobcenter übertragen. Entsprechende Informationen sind den Jobcentern vorläufig am  
20. Oktober 2020 zugegangen. 
 
Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung des Haushaltsplanes war nicht erforderlich, da dieser 
keine genehmigungspflichtigen Teile nach § 97a HGO enthielt. Der Haushaltsplan wurde der Auf-
sichtsbehörde am 25. November 2020 zur Kenntnis übermittelt, wonach die Bestimmungen des 
§ 97 Abs. 4 HGO eingehalten wurden. 

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, imma-
terielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Renta-
bilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Investitionen geplant und/oder durchgeführt. Die 
Investitionen betreffen im Wesentlichen Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Unter Wirtschaft-
lichkeitsaspekten werden diese angemessen geplant und geprüft. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt-
lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu 
ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierzu im Rahmen der Prüfung ergeben. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 
überwacht und Abweichungen untersucht? 

Nach den uns erteilten Auskünften wurden die Investitionen dem Bedarf entsprechend geplant 
und umgesetzt. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge-
ben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Es haben sich keine Überschreitungen ergeben. 
 
Entsprechende Einzahlungen für Investitionstätigkeiten stehen dem Jahresergebnis nicht direkt 
gegenüber. Grund hierfür ist, dass die Refinanzierung der Verwaltungskosten der Anstalt auf Basis 
von Pauschalen gemäß der "Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift - KoA-VV" er-
folgt. Die Darstellung dieser Refinanzierung erfolgt in der Finanzrechnung beim "Zahlungsmittel-
fluss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Hierdurch erfolgt keine differenzierte Darstellung der 
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 
Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben. 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. 
VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Vergaberegelungen haben sich nicht ergeben. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan-
gebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Seit dem 1. Januar 2016 werden Vergaben alleinig durch die Anstalt abgewickelt (vorher Lahn-
Dill-Kreis). Eine Dienstanweisung für das Vergabewesen ist seit 1. August 2019 in Kraft und im 
Intranet der Anstalt veröffentlicht. 
 
Sofern notwendig, werden für die Aufnahme von Liquiditätskrediten Vergleichsangebote einge-
holt. Im Jahr 2017 wurde letztmals die haushaltsrechtliche Genehmigung für die Aufnahme eines 
Liquiditätskredites beantragt und erteilt, jedoch wurden keine weiteren Maßnahmen durch die 
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Anstalt durchgeführt. Die Finanzstruktur der Anstalt machte die Aufnahme eines Kredites über-
flüssig. 

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Die Verwaltungsleitung informiert 

– quartalsweise das direkte politische Kontroll- und Entscheidungsgremium (Verwaltungsrat) 
über die Entwicklung der Finanzen sowie weiterer Kennzahlen. Diese Berichte sind gleichzeitig 
Bestandteil der Berichterstattung des Lahn-Dill-Kreises, sodass die dortigen politischen Gre-
mien ebenfalls informiert sind; 

– monatsweise das Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch die vorgegebenen Abrech-
nungsunterlagen, die jedoch ausschließlich die Bundesmittel betreffen; 

– in Sonderfällen das direkte politische Kontroll- und Entscheidungsgremium (Verwaltungsrat) 
über wesentliche Geschäftsvorfälle. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Die Berichterstattung vermittelt unserer Auffassung nach einen zutreffenden Einblick in die wirt-
schaftliche Lage. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie er-
kennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen liegen nach unseren Erkenntnissen 
nicht vor.  

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Entfällt. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG 
oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichter-
stattung ergeben. 
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f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er-
örtert? 

Das Kommunale Jobcenter hat eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV Kommu-
nalversicherung VvaG abgeschlossen. 
 
Es besteht eine Volldeckungssumme von EUR 250.000,00 für alle Mitarbeitenden sowie eine Zu-
satzteilversicherung mit einer Deckungssumme von EUR 250.000,00 für den Vorstand. 
 
Alle Versicherungsfälle sind innerhalb von 6 Jahren an die GVV zu melden, ansonsten erlischt der 
Versicherungsschutz. 
 
Der Selbstbehalt wird durch die Vermögenseigenschadenversicherung abgedeckt. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen-
gelegt worden? 

Auskunftsgemäß gab es keine Meldungen über Interessenkonflikte. 

Vermögens- und Finanzlage 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach unseren Erkenntnissen nicht. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Im Bereich der Forderungen existieren hohe Bestände, denen korrespondierende Verbindlichkei-
ten gegenüberstehen. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu 
den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-
gensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

Hierfür haben sich im Rahmen der Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben. 
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Fragenkreis 12: Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen 
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden? 

Zum 31. Dezember 2021 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Es wurden 
keine Kredite in Anspruch genommen. 
 
Es erfolgte auch keine Inanspruchnahme eines Liquiditäts-/Kassenkredites. 
 
Die zur Finanzierung der Aufgaben der Anstalt erforderlichen Mittel werden vom Lahn-Dill-Kreis 
durch die Weiterleitung der Mittel vom Bund, Land und sonstiger Förderleistungen und des vom 
Lahn-Dill-Kreis zu erbringenden kommunalen Anteils bereitgestellt. 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre-
ditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Da ein Konzern nicht vorliegt, entfällt auch eine Beurteilung der Konzernfinanzlage.  
 
Die Finanzierung der Anstalt ist durch den Lahn-Dill-Kreis sowie Bund und Land (Fördermittel zur 
regionalisierten Arbeitsmarktförderung) gewährleistet. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan-
tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit 
verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Die Anstalt finanziert sich ausschließlich aus Mitteln des Bundes, des Landes und des Lahn-Dill-
Kreises. 
 
Neben den Transferleistungen an die Bedarfsgemeinschaften werden die mit der Anstalt verbun-
denen Kosten vom Bund und Lahn-Dill-Kreis übernommen. 
 
Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Ver-
pflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.  

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus-
stattung? 

Es ist kritisch anzumerken, dass die Anstalt bereits zur Eröffnungsbilanz erheblich unterfinanziert 
war. 
 
Angesichts der geleisteten Vorschüsse vom Bund, dem Land Hessen und dem Lahn-Dill-Kreis für 
den Bedarf finanzieller Mittel zur Erledigung der Aufgaben nach SGB II, sind bei der Anstalt keine 
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Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung zu erwar-
ten. 
 
Da sich die Anstalt nicht in einer Wettbewerbssituation befindet, ist eine Ausstattung mit Eigen-
kapital nicht zwingend erforderlich, sie sollte aber auch nicht dauerhaft negativ sein. 
 
Im Übrigen haftet der Anstaltsträger für die Verbindlichkeiten der Anstalt gegenüber Dritten 
(Gläubiger der Anstalt) im Rahmen der Gewährträgerhaftung unbeschränkt, soweit das Vermögen 
der Anstalt hierfür nicht ausreicht (§ 126a Abs. 4 HGO). 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit 
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Ja. 

Ertragslage 

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen? 

Unter Berücksichtigung von § 92 Abs. 6 HGO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, 
wenn die Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist. 
 
Im Berichtsjahr konnten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Das 
Verwaltungsergebnis aus der Summe der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen 
ergab einen Überschuss in Höhe von TEUR 578. 
 
Wir weisen darauf hin, dass auf Grund der Finanzierung des Jobcenters die stetige Aufgaben-
erfüllung nach § 92 Abs. 1 Satz 1 HGO uneingeschränkt gewährleistet ist. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Auf das Jahresergebnis hatten diverse Faktoren Einfluss, insbesondere jedoch die Veränderungen 
im Bereich der Pauschalwertberichtigung. Diese wurde um annähernd 1 Mio. € reduziert und trägt 
vermutlich letztmalig zu einer entsprechenden Aufwandsreduzierung bei.  
 
Die in diesem Zusammenhang stehende Änderung des Verfahrens der Pauschalwertberichtigung 
durch Einführung eines einheitlichen Wertes von 20 % der Altforderungen, die nunmehr pauschal 
wertberichtigt werden, anstatt der in den Vorjahren angewandten Bewertungsmethode der Staf-
felung der Abschreibungssätze, wurde entgegen der Regelung in § 50 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im 
Anhang zum Jahresabschluss 2021 nicht angegeben. 
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Gleichwohl wird versucht, die Ertragslage der Anstalt zu verbessern. Die Ertragslage wird haupt-
sächlich durch die Abrechnung der Verwaltungskosten nach der Kommunalträger-Abrechnungs-
verwaltungsvorschrift (KoA-VV) und den dort eng begrenzten Auslegungsspielräumen beeinflusst. 
Ausschlaggebend ist dabei außerdem, wie hoch der Bund die jährlichen Budgets zur Finanzierung 
der Anstalt festlegt. 
 
Für die Verwaltungskosten der Anstalt werden jährlich neue Budgets durch den Bund festgelegt, 
die nach den Vorgaben der KoA-VV abgerechnet werden müssen. Die Logik dieser KoA-VV ist 
verkürzt: Je mehr (im Sinne der Verordnung) operatives Personal im Jobcenter arbeitet, desto mehr 
Mittel können von diesem Budget abgerufen werden, um dadurch auch die gesamte Infrastruktur 
der Anstalt zu finanzieren. 
 
Insofern besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den operativen Personalkosten, der kon-
kreten Budgetausstattung des Bundes sowie dem Jahresergebnis. Für das Jahr 2021 konnten je-
doch nicht alle Bundesmittel nach den Vorgaben der KoA-VV abgerufen werden. Zur Verbesse-
rung der Ertragslage wäre eine weitere Umschichtung innerhalb der Bundesbudgets zudem nicht 
möglich gewesen. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-
beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig 
zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Hierzu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Entfällt; es besteht keine Konzessionsabgabeverpflichtung. 

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be-
deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 
 
Entfällt, da bei einem Jobcenter per se kein strukturelles Defizit vorliegen kann. Ziel der Anstalt ist 
die ordnungsgemäße Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben mit den ihr hierfür bereitgestellten 
Finanzierungsmitteln unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel-
che Maßnahmen handelt es sich? 

Vergleiche Antwort zu Frage 15a). 
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Entfällt mangels Jahresfehlbetrag. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage 
des Unternehmens zu verbessern? 

Im Falle einer Verlustsituation sollten die Ursachen identifiziert und geprüft werden, ob aus Sicht 
der Anstalt Konsolidierungspotentiale erschlossen werden können und/oder die Finanzierung im 
Bereich der Verwaltungskosten durch Dritte verbessert werden kann. 
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